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über die Sitzung des Landtages vorn 16.. iai 1929, vormitta`s 9 Uhr. 

ýe; ~er_lvwrtiF.: äý tliche; -ttugeorar: eten , nit riasrk,, hrne vora "r'rý6eiäenten 

entschuldigt : -. at, 

; ieý-ierurh"schef Dr. Iioop 

Schriitrührer ; nton Se`er. 

na; esordnang 

1. ) Gesetz betref erd die Spar! -. au 112 u i, c . 'h I_ stein, 

2. ) Gesuch der 3ennereigenosse 
_'_ __c.. :, eitr. na den 

Kosten der Seinereieinrichtang, 

3. ) Gesuch des Postmeisters Leier in Eschen um _ LLcbersatz der ieJ fon- 

installationskoste 9 

4. ) 
, curyener,:, eiterun auf der 0trasse Saraina-iirche bis Samina und 

A, n1a :e von 3 russte11p1t:; 4'. tzei:, Gesamtkosteri ca. i'r 3060, 

5. ) Hebu-gig des ZinanzerhG, uschens auf der iiheinbräcfe äc 4; -2-, Uebernahme 

der Kosten im Betrage von rar 300 .- bis 2r 400. - auf' das Land, 

6. ) Geschäft;; üericht für die Jahre 1927 und 1920 der Spar- und kein- 

t asse für das ürsterntum Liechte. stein, 

7. ) äusle`ung der Verassu gsbestirimurigen rýez` vlicn der �chtsairkung 

der nu lö: ýu: ý des Landtages gegenüber der 3esch.; erdein t . nz und 

über weitere damit zusammenhangende Ver- assurig; fray en. 

"TizeprGsident: eröffret die Landtagssitzung und erk1wrt, dass der Prµ .. dent sich 

für : '. ie heutige Sitz 
_ng ontsc_ralüi o, äa er verreise. i; r habe ihn 

deshalb ersucht, den Vorsitz zu übernehmen. 

Zu Punkt 1) der esordrnzng: 

i eg. Chef klart die ib , nderur`en i-.: Gegenratze zum fr iheren Sparkassa- 

gesetze auf. 

Vi ze; präsi cle .t : frs.; -7t an, ob man nute den vor_iegei_deri Entwarf des neuen S ̂ arLassa- 

gesetzes funkt f. r Punkt durchnehmen soll; 

--- 2, s wird noch angefragt wegen des Protokollos der letzten Landtz 
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sitzung. 

Reg. Chef: erklärt, dass sich das Protokoll noch beim Präsidenten Frommelt 

befinde, der vor seiner Abreist offenbar auf dasselbe vergessen 

habe. 'ienn es die Herren Abgeordneten wünschten, könne man versuchen, 

dasselbe in Triesen noch vielleicht zu bekor: iraen, sonst könne ran 

dasselbe das nächote verlesen. 

Vize: rä si dent: ist für die Verlesung bei der nächHten. bitzung. 

Reg. R. hüchel. (dir den Antra, - auf Verlesung stellte) ist auch damit einverstan- 

den. 

-- Zurr S ; arý. assa. gese tze sind einige abgeordnete der ý: ýoinunz ,r an solle 

x± den ganzen vorliegenden ýnt'v, urf zuerst ganz zur Verlosung 

bringen, cýas dann durch den Protokollführer geschieht. 1izepr 

sa;. ent: 1ir kommen nun zur zweiten Lesung. Es wird das beste sein wir lesen 

. den heutigen Entwurf und das irUhere Gesetz Punkt für Punkt nebeneiti 

ander( ver ; icichend) durch, dünn sieht : nan, vias dugeindert ; wurde, und 

man kann dazu dann Stellung nehmen. 

leg. Chef klärt vorweg . uf, dass sich schon in der rinanzhor1mission eine län- 

-ere Debr;; tte über den Titel entspann, den das neue Sparkassagesetz 

erl; l ten solle und clan habe sich dann entschlossen im Gesetzestitel 

die `. forte " und Leihkasse " im Gegensatze zum früheren Gesetze 

zu stretbbhn, sodass also der Titel des Gesetzes einfach lautet: 

Gesetz vom ....... betreffend die Sparrkassa für das Fürstentum Liech- 
"" 

tenstein, aber man solle sich hierüber nur äassern, man könne den 

Titel immer noch ändern. 

Vizeprädident: r eint, da. ss man die beiden ': "orte " und Leihkasse" auch hineinnehmen 

solle, da die Sparkassa nicht nur für Einleger bestimmt sei, sondern 

auch zum Geldausleihen. 

Abg. Risch: beantragt, man solle die neue Passung wählen, um das Vertrauen 

zu e weciien nach all dem Vorangegangenen. 
im 

Vizepräs. Jm neuen Gesetze, Art. 1. sind auch die/früheren Gesetze in ., rt. l. 

enthaltenen Vlorte: "Liechtensteinische LandesbLnk gait unbeschränk- 

ter Landes ; arantie " gestrichen. 

Reg. Chef: Joh wäre für die heutige Bassung der GesetzesUberschrift, aber 

irn Artikel 1 nach den 'Aorten : "Die Sparkassa für das ýPU. rstent, Tm 

LiecJ ter: stoin " würde ich. noch einfügen in Klammer (Li echtensteini 
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s 01- 2: ýäc d 1. .. es : nh : ioda E. i7b UG ia l" v e ': des l-1 dann 

-11---Z 1 :: -ürde: "Die Spürkasse für das lUrstent m , iechtenstein 

l Liechtensteinische Li. rdesan>) ist eine Anstalt des öffent- 

lichen Rechtes Di(jse 2'4ssung wäre z. L. für den Telegra: m- 

verkehr gut, rlan könnte einfach telegrafieren: Lý; ndesbank Vaduz. 

Abg. Gassner: Joh möchte bloss fragen, die Aufgaben der 4ýnstalt sind in Art. 1 

unter a) b. c .)d. ) aufgeführt. rin e Laie hat den Eindruck es sei- 

en kilnftig fast alle Bankgeschwfte ausgoschlossen, dann ti: ö. re nän: - 

lich der Titel Landesbank " verfehlt. 
n 

Chef klärt in dieser Hinsicht auf und führt u. a. aus, dass jedes Ilypothekar: g 

schuft ein Bankgeschäft sei und dass die meisten Banken eben 

t it Hypotheken arbeiten. Die Besorgung des Zahlungsverkehrs sei 

ein ausgesprochenes Dank-eschüft u. s "wr. 

Abg. Gass: ler : Jch labe die bani. gescl fte nur in deri minne vermeint, ; ie sie (lie 

asse früher : u,, geübt hat, weitere keine. 

--- s vdird sodann über den Antrag des Herrn Regier �ngschefs in 

zwischen den Worten: Die Sparkassa für das Fürstentum 
it 

I; ecl; tenstein" und den Dorten: " ist eine Anstalt des öffentlichen 

ecl_tes"u. s. ýr. noch die : -forte "Liechtensteinische L"ndesüani: " 

ýJb 

': (' n" li }' l: u , 
t1. L., 

_. 
1ýý. ýL Y'i. t 

., e ý: Illt' 

-- Die Abstimmung erfolgt nun Punkt für Punkt U'Ne-35 in allen Artikeln 

die im Gegensatze zum früheren Ge:, etze Aenderungen aufweisen, worin 
dann 

.: cor , 
4lerr Reg. Chef 13r. Hoop noch- besonders referiert. 

:. b;; tiramung über Artikel 2 des neuen Entwurfes: 

:, -E3ebnis : 10 dafür. 

., 
'Oý, timmung über Artikel 3: 

Erebnis: 10 dafür. 

Zu Art .6 klart Regi er ingsc : ef auf , dass im zweiten Absitze im 

Gegensalze zum früheren Gesetze die Worte aufgenommen wurden: "So- 

ferne der 'Stifter nichts anderes verfügt. " Plan habe infrüheren 

Jahren eben reit "Unr? elgeldern cý. ii -. e ;r a' ra en en c t. 
A 
I 
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4. 

Jn Artikel 10 wurde statt dem '; forte S-vwangsversteir: erung( im früh- 

eren Gesetze) das +`ort: Z ýangsvollstreckung auftgenommen. 

der ibstimmung hierüber: 

10 dafür. 

'res gebnis der Abstimmung über ArtL. el 13(inwelchem der 

Satz : xeditbe-, ehren in Lleinon Betrügen sind mit derselben Sorgfalt 

, wie solche in grossen Betr gen :u bLilandeln " weil selbstverständlth 

aus dem früheren Gesetze nicht übernommen wurde): 

10 Stimmen dafür.. 

Zu Artikel 15 wurde im Gegens&tze --tim früheren Gesetze lit. c) 

A1: zeptierung von Wechseln " nicht aufgenorac: on um eine , 
Wiederholung 

" 
früherer Vorgt, nge auszuschalten. 

Ergebnis der Abstirmung über diesen Artikel: 

10 Stir:: raen für die heutige Hassong. 

Zu 1'lrtikel 16 erklärt Regierungschef dass der Charakter Hc: -, - n:. ueen 

Fassung sich darin 1zei^. nzE? i C: ", nc,, da: iS eine Er ý�Chvlerný. 

n ''ý +ýechse lý 
, 
e: 3'cr'i�ifen vlurde, indem der L 1. ý L21 : ýn0ý"Il1en 

,; urde: D, s Jechselebligo eines einzeiten Eirnreichers ý? arf Fr 50C0. - 
It 

nicht über , tei; en {'. iechseldiskon-tees chfift) . ". 

auch der Ansicht, dass ? +'r 5000. - i, enügend sei. 

--- Nachdem I'Le ierungsc ef Dr. Iloop noch überdiesen Punkt weiter referiet 

kort es zur Abstirsmung hierüber. 

Ergebnis der. Abstimmung : 10 dafür. 

Zu Artiýý. el 17 klärt Regierungschef Dr. Hoop auf, dass hier gegen 

frÜher.. eine wesentliche Aenderung getroffen wurde, indeca die Beleh- 

nungsquote für landwirtschaftliche Grundstücke nit 55 ö angenommen 

Ni rde und jene für industrielle Grundstücke mit 40 angesetzt wurde, 

während in früheren Gesetze die Belhnungsgrenze zwei Drittel 

für die ersteren Grundstücke und 3/5 tel für die letzteren Grund- 

stücke beträgt. 

Hierüber entspinnt sich nun eine 1`ngere Debatte. 

Reg. Chef erl lürt, dass ran im Schosse der Finanzkommmmil:: -, ion der . einung war, 

dassdiese Ansätze etwas niedrig seien. Der Entwurf sei eben von 
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der Tatsache ausgegangen, dass eine ungeheure Verschuldung im l'--ndec 

herrsche. Man hat sich möglichervaeise auch vor Augen geIabt, dass , 

: denigstens der; 'eit , besehränlizte Mittel zur Verfügung ste. ýen. IJan hat 

vie _leicht auch an die hohen Schätzungen gedacht, di e vielfach im 

.: nde geriacht werden. Jch. bin der Ansicht, dass ran in der L, elehn'Ings- 

grenze höher geht. Art. 230 des a. b. G. B. sagt dort, wo von der Anlüge vom 

M ndelgeldern und deren Sicherheit die Rede geht: Die Sicherheit 

ist aber nur dann gesetzmäsi ig, wenn durch die Sicherstellung mit Ein- 

rechnung der etwa vorangehenden Lasten ®im Haus nicht über die Hälfte, 

ein Landgut oder Grundstück aber nicht über zwei Dr-tteile seines 

wahren Wertes beschweret Soweit also das bürgerliche Gesetz- 
It 

buch. 

Vizepri. sident: Wenn die im Entwurfe vorgeschlagene Lolehnungs'renze anrreno! ýnen 

wird, wird halt h , her geschätzt werden. 
cian in 

Abg. Risch: Jch bin der Ansicht, dass drtil: el 17 Abs. 2 in der Lelhnung besonders 

wertvoller Grundsttict; e unbedingt höher gehen sollte, etwa auf 2/3 tel 

I 

hinauf. Gebäulichkeiten und andere Grundstücke würde ich auf dem 

ýegenwärtigI Vorgeschlagenen belassen, d. h. wie im Si arkassaer_t, rwurf 

vorgeshen ist. 

Reg. Chef: Jch pers%5nlich möchte den Antraf- Rischs unterstützen. Die Sy; arkassa 

hätte die Möglichkeit, durch Vertrauensleute die Schätzungen zu über- 

prüfen, M: iie dies z. B. bei der Hypothekenbank in Bregenz geschieht, die 

zviei eigene Schätzl. ute hat, die im ganzen Jahre im Lande herumfahren, 

und alles überprüfen. 

Abg. Gassner: Die Sache müsste schon sondiert vjerden, das were nur für Lieggen- 

sc}, aften, für Grundstücke nicht für Bauten. 

Abg. Risoh:,. `enn man nicht einig würde, könnte man allenfalls das Mittel nehmen 

aus dem 3tzxsx neuen Gesetzesentwt. rf und dem alten. 

Reg. Chef: Jch bin zum mindesten der Ansic}it, dass ran bei bei landTwrirtsehaft- 

lichen Grundstücken auf 60 ginge. 

Peter BUchel: Jch möc#te mich dem Antrage Rischs auf 6011b zu gehen, anschliessen. 

feg. Chef: zieht seinen Antrag auf 66% zu gehen, zurück. 
4 

J 

.ý 
Die Abstimmung über die Delehnungs, reize landwirtschaftlicher 

f 

e-
ar

ch
iv.

li



ti 

'I 

l1 

Grundstücke hat folgendes Ergebnis: 

Reg. Chef; 'das die industriellen Grindstüche anbetrifft, w irde ich auch wie- 
" 

der ras Mittel nehmen zwischen dem Neuem und dem Alten. 

Reg. R. Büchel: Jch möchte den Antrag des Herrn Regierungschefs unterstützen, 

dass man euch hier auf 50 hinaufgeht. 

Die Abstimmung über diesen Punkt ergibt: 

10 Stimmen dafür. 

Reg.: Beim Annuitütensgstem würde ich vorschlagen rauf 66°o zu gehen. 

Peter Büchel: Jch würde den Antrag des Herrn Regier: ngschefs unterstützen-Hier 
S 

werden gleich Abzahlungen erjaclit und rann kann infolgedessen 

höher gehen. 

sýbg. Mz;. rxer: Jch wurde das auch begrüssen, vvenn man bei Annuitüten-DürloL: en 

bis auf 66 % geht uit der Belehnungsgrenze und dann darüuf 

dringt, dass eben die Annuitüten in Fluss kommen. 

Reg. Chef: Die SI: arkassakommission sucht die Annuitüten-Abteilung möglichst 

rasohin Fluss zu bringen und zwar sobald ri-n di.: ür. ze Lage 

de: ý S7. ) ar_: asse vcll : ind,. L: nz üýerieritý A4"446- 
yw 

Abg. Risch: Jcli bin z.. uch der Ansicht, dada , -ian 
hier h . er hinauf gcl_en muss, 

weil es sonstkeine Begünstigung mehr wü. re. 

Die Abstimmung über diese Anträge 1--üben folgenden 

Erpebnis: 10 Stinmen( von 60 auf 66w. ) dafür . 
Zu Artikel 18. 

Zu Art. 18 Abs. 2 möchte ich bemerken, dass ich das nicht für ganz richtig halte, 
gegen Bürgschaft nue in Betrögen bis zu 5000 Pr 

dass Kredite/nur gegen. die Verpflichtung gewährt werden das 

Darlehen mittelst jährlichen Raten in der Höhe von mindestens 

3 vom Hundert(35) des ursprünglichen Darlehensbetrages zu tilgen, 

wann nämlich die Bürgen gut sind und alljährlich richtig verzinst 

wird. 

Abg. Gassner: Jch muss �: u diesem Artikel auch Stellung nehmen; Bei Aufnahme 

eines Darlehens gegen BUrr, schaft von beispielsweise 50 Fr braucht 

w 

6. 
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bedarf es bei der Fassung des neuen Gesetzes zweier Bürgen, und 

bei' Aufnahme von Fr 500(j fluch zwei.. lenn es nun bei 50009 Fr 

zwei Bürgen braucht und bei . 1tý'r 100. - auch zwei, so b-in ich heute 

r; ie früher der hnsicht, dass bis einer: gewissen Betrage 1 BUrge 

hirreichen dürfte, wenn aber der Betrag schon eine anstý., ndige 

Summe erreicht, sollten viel. leicht 3 oder 4 Bürgen gesteilt 

werden müssen, w�ianns nämlich in die Tausende geht. 

Chef: Jienn man eine ganze Neuordnung dieses Artikels im Sinne des 

Antrages des At, g. Gassner vornehmen wollt e, viäre ich für die Strei- 
mindestens 

chung der Verpflichtung zur Rückzahlung von jälh. rlichh/3 % des 

ursr, rünglichen Darleliensbetra es, ich wäre aber dafür, dass 
, 1_ede 

ý: krgschaft 2 Bürgen Exthä±±m z, 1lei zahlungsfähige Personen, ent- 

halten muss, also auch bei ganz kleinen Beträgen. 

Vizepruusident: Joh meine, bei kleineren Beträgen würde es genügen, dass ein 

zahlungsfähiger Bürge ist. 

AbgBasil Vogt: Bei Fr 50000. - wären 3 Bürgen besser als nur 2 Bürgen., Ienn 

es nämlich zum Zahlen kor mt, ist das halt eine grosse Su , --me. 

Abg. Walser: Joh möchte bis auf Hr 200C). ' 2 Bürgen vorschlagen, vras darüber 

ist, bis auf Fr 5000. - 3 Bürg°en. 

Reg. Chef: Jc i vrürde bei der vorlmeJ enden "'wssung bleiben. und nur die 3% 

streichen. 3 Bürgen sind eine wesentliche Erschwerung. Jenn zwei 

als zahlungsfähig bekannte Personen da sind, genügt es. Eine sorg- 
fältige Verwaltung kann sich da sichern. Lndererseits würde ich 

aber für jede Bürgschaft zwei Bürgen verlangen. 

Abg. Osl elt: denn einer der nicht gut steht, 3 BUrr; er_ wi1l, wird es eine Er- 

schviernis fir ihn. 

Es kommt sodann zur ýiýstiei o iurig der Punkt der Rückzah- 

1 ng mit jährlich 3 ö. 

Ergebnis : 10 Abgeordneten für die Streichung dieses 

Punktes. 

Der Abeatz 2 des Artikels 18 wird nunmehr wie folgt ge- 

asst: "Jede Bürgschaft soll aus mindestens zwei als zahlungs- 
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[ý ý 'ý ge" 
" 

fähig bekannten Personen oder Firmen bosteLen. Gegen BUrgschz: ft 

dürfen Zredite nur in Petrý'. f; en bis zu : fizn t usend Franken 

( r'r 5000. -) undnic. L. t für 1 nger als die Dauer eines Jahres ge- 

währt werdoon. Bei pünktlicher Verzinsung ist nach lauf eines 

Jahres Verlängerung :. ul -ssig. Von jeder Verlängerung -ee 

die und von der g ýnzlichc n .: utrugung eines Bürgschaftsdarlehens 

sind i die L rryen li . _(::; ten des cc uldners zu verst ndigen" 

zur: ic:.. 

Abg;. LIurxer: Jch möchte anfragen wie es sich nit den Stempelgebühren 

41 

rend man sonst nichts tut. 

Es viird sodann beschlossen mit der Abstimmung fiber diesen 

Punkt zuzu�, jartergbis Herr Eogierungschef die Stempelgesetzge- 

bung angesehen hat. 

Zu Artikel 19: 

bei Verlängerungen vor zjUrgschaften verhtr-1t, oü man bei 
,V erlänger- 

es 
un: -en nicht von Gebühren absehen gönnte sonst 11viiirde/z. b. bei einer2 

D"riehen von Fr &000. - vielleicht jö. hrlich Er Ste el ausciL 

chen. Einesteils wäre das gut. Auf der anderen Seite würde man viel-- 

leicht eher dv. rauf drinren, die Bür scht. ften zurücIL. zuzahlen, wih- 

Ergebnis der Abstimmung: 

10 Stimmen für die neue _'aasung. 

Zu Art. 20 

Reg. Ci�ef klärt auf, dass in diesem Artikel die . /arte : "und bus- 

scbrei bun}? von :, reditbriefen" gestrtichen . vuirden. I, it. g Art. 20 wird 

dahin abgeändert, drss diese lit. g lauten soll: Durchführung 

der Gründom alr von Doraizilgesellschaften und die Führung der 

Vertretung solcher 

Die Abstimmung tiber diese Aenderungen ergibt folgendes 

Resultat: 
10 Abgeordnete dafür. 

. Abg. Risch: Jch möchte ersuchen, dass Gegenprobe germacuit 4b wird, wer nicht 

dafür ist, dass die Sparkassa berechtigt sein soll zur Durchführung 

der Gründungen von Ddrnizilgesellschaften. 

urgebnie der C'Ibstimmung: niemand. 
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Es wird dodunn wieder auf den hrtikel 18 zurücikgekor men. 

lieg. Chef klart über die Sterrpe1jebühren auf, die in Falle von 

Verlängerungen bei Lär; schh&. ften zu bezahlen sind. 

Die AbstirDung über den Artikel 18 hat folgendes Ergebnis: 

10 StiYimen dafür. 

LJU r1r t. 21: 

Reg. Chef meist besond er: Uuf diesen Punkt hin, der iu IIinblicl: e üuf die 

Sy)Grl_assag, oschichten besondere Bedeutung Lt. 

'og. Fisch: Mach allera was vorgefallen ist, ist es selbs tverst , ndlici , 
dass rsan 

f 

diesen Satz in das Gesetz üu: nirut. 

Ergebnis der äbstiovung über diesen Punkt: 

10 düfur ( Gassner au resend) . 
r ? ii tir t. 2 2.: 

a 

:, 

.1 

u 
Fier heisst es statt. ontrollstelle "der ., ufsichtsrat. " 

Ergebnis der Abstimmung : 10 dafür. 

ýu Ar t. 23: 

E gebnis der 1. bstiumung: 

IC Abgeordnete dafür 

I 

1 
i 

Zu Art. 24.: 

Regierungschef Dr. Hoop. 
, seist auf den neu ýaur'Lenomclenen Satz in 

diesen Artikel am Schlusse hin, der lautet: Der Regierung steht 

überd `_es ein allge;, leines rýontrollrecht über die gesamte Geschüfts- 

gebahrung derAnstalt zu. " Jn Zukunft h, '. tte also die Regierung die 

Pflicbt, , ý: n ;, ir"nehmungen er Ungehörigkeiten -cmacht würden, 
or 

cinZ, itýr 'ifýý1, d7N'ý"ý ýi ý'""", )""/ Gý-ý " ýiL ý res' L'ýý'v 

Die Ab: timraung über diesen Punkt ergibt: 

10 Stimmen daftir. 

r7 u Artikel 26: 

Reg . Chef klärt auf über die vorg enor enen Aenderungenin diesen Artii; el ind en 

die Kollektivzeichnung vorgesehen ist, sowie die Aufstellung des 

Jahresberichtes sowie die Beratung der Jahresschlussbilanz und der 

Gewinn- und Verlustrec}_nu ng. 
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A:, g. Risch : Zuni ikn' ýe der o11ektivz eichnun möchte ich bemerken, 

dass wir alle '. /issen, dass dies notwendig ist nach den ge- 

nlachten schlechten : Mehrung en. s ist doch kein Land. im Vor. - 

haltnis zur GrUsse so bestohlen worden wie unser Land. ' Bei 

Zeichnung �. u Zweit könnte das nicht rnelir so gut vorlio__r. n. 

Die J'estimrsung über diesen hinkt ergibt: 

10 Stiri nen dafür. 

iieg. UheZ; 

Zu Artikel 27.: 

Reg. Chef klärt über die ". jeniger chtigen Aenderungen in 

Gegensatze zum alten Artikel auf: 

Ergebnis der :; bstir_: ut? ng hierüber: 10 daftir. 

Zu Art. 28.: 

Jn diesen . rtikel erde der :; atz aufgebommen: Die weiteren 
ti 

.i glieder, _ -keß- see ee-} können nach Anhörung des Ver- 

waltungsrü , cs über Antrag der Regierung vom Landtage 'Liestiu. mt 

werden. " Dsth roh is t �iancrem g2'o: S:; n Gelrtein 1der Sparkassa 

die M lichk®it geboten, in den Vrt 
I 

gsrat gewählt zu wer- 

den, was für mannhbn ein Anreiz sein wird, bei der Sparkassa 

. inlagen zu wachen. Dies geschieht auch bei vielen anderen Banken 

so. 

Ergebnis der Abstimmung hierüber: 

10 Stimmen dafür. 

"u Art. 29: 

eg. Chef: Dieser enthält keine Wesentlichen Aenderungen. Nachderl sich niemand 

zum [orte rieldet, wird abgestimrmt-. 

Ergebnis der Abstimmung: 

1C sind f'r die '_' ý, ý.:. ýý" ýung . 

ZuArt.. 3ý': 

2,,. egi�: rungsc}iý3f Dr. iloop macht auf die Aenderungen in diesem 

Artikel insbesondere im Absitze 2 aufrnerksan, der im ersten 

: atze dieses Absatzes lautet: Der Verwalter leitet, unter 

Aufsicht des Verwaltun¬srGtes, den Geschi*ftsbetrieb, führt die 

Bo chlUsse des VerwaltungsrL, tes und dessen Ausschusses durch, 

und vertt`ritt die Anstalt nach aussen in Verbindung; mit einem 
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zeichn: lnZ_sLLerecliti . 
ten ý? itýliec e dem 

_Verwalt : _- , rates, " Das ist 

eine Aunderung, die wohl zu vermerken ist. 

Da sich Eieiter niemand zurr ', ý'crte melr_det, wwird über diesen 

Punkt ; r; glimmt: 

Ergebnis derAbstir=unL,: 

10 ;; ti: arzen dufi. ix. 

Zu 1ýr t iý. e1 33-. 

eg. Chef über die Aenderungen im Gegensdtze zuri früheren Gesetze 

auf. ýr erklört, di s auch Leerer und Postbeamte Mitglieder des 

Verwaltungsrates und des Aufsichtsrates sein können. 

Die f, hstinmung über diesen Punkt ergibt: 

9 Stirnen dafür ( ALg.: ýisch zur Zeit abwesend) 

s Zu irrt. 36 : 

weg. CY: ef Klärt über d4: e den neuen 1'. rtilýel ( 
. ve gen der Taggelder 

und ßeý_seentscYýädigung der Mitglieder des VJervý&ltungsrates 

und des 1,. ufsichtsr&tes)auf und erl. ý. rt, dass bisher pro Tag B. -Pr 

und pro halb Tag 5 11r bezahlt wurden und ein IUloretergeld von 

3C i1. 

p 
Ergebnis der Absticmung über diesen Funkt : 

1C ýIticimen daftir. 

Zu Art. 4C: 

Reg. C?: ef Dr. Hoop klärt über die Aenderunger: gegen frühere Destirn- T 

rnu ng auf . 

Ergebnis der Abstimmung: 

10 Stimmen für die heutige Fassung. 

Zu Art. 41. 

Reg. Chef . erklEirt, dass der erste Absatz des bezüglichen Artikels von früher 

(-dort Artikel 39) gestrichen wurde. 

Erg eLnis der A'cýjt}ýrýgtzn über 
, 
diesen Punkt: 

10 Stigmen dafl r. 

Zu Art. 42. 

.? eg. Chef 1. lbrt auf über die praktischen Aenderungen im Gegensatze zu früher 

und empfiehlt die Annahme der neuen lussung. 
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� ebnis der lins ý :ý lrn ng. hi erü ? er 

lO ýýimrL en dafür, 

Vizepräs. Ospelt: ersucht die Abgeordneton, sich zum ganzen Gesetzentwurle 

nochmals zu äussern. 

Abg. Dasil Vogt: Die Abgeordneten der Volkspartei möchten zum ganzen Gesetze 

folgendes feststellen:........... 

Reg. Rat BUchel: Es ist schon 12 Uhr und wir sollten Mittagspause machen. 

Vizepräs. Dann raachen wir nachmittags vorwärts. 

Die Sitzung wird um 3.2 Uhr unterbrochen. 

Fortsetzung, nachmittags 2 Uhr. 
P 

kb@. Basil Vogt: liest folgendes vor( wird dann zu den Akten gelegt): 

Dem gegenwärtigen Landtage liegt ein Entwurf zum Sparkassa 

gesetze vor, der in der Sitzung von heute behandelt werden 

soll und der an Stelle des Gesetzes vom Jahre1923 treten 

soll. 

Der Titel "Landesbank" ist Are: trichen vorden, um damit zum 

Busdrucke zu bringen, dass es nur eine Spark, fasse sei. Der Titel 

"Sparkasse" allein ist übrigens vollständig unrichtig, denn es 

ist nicht nur eine Spar-Sondern auch eine Leihkasse. 

Die übrigen Abänderungen sind im grossen und ganzen un- 

wesentlich und beziehen sich nur auf weniger wichtige Sachen. 

'; Mährend im früheren Sparkassagesetz immer von Schweizer- 

franken und damit selbstverstM. ndlich auch vc; n Liechtenstein(= 

franken die Rede war, kehrt im neuen Gesetze immer die : endung-. 

oder eine andere i., vertbeständige `ýIährung" wieder. Gestrichen 
" 

ist die MJJglichkeit, dacs auch die Post zur Einzahlung für die 

Sparkassa verwendet werden kann. Diese Jdee ist allerdings bis 

heute niemals verwertet worden. 

Unter dem Titel " Geschäfte zur -eschaffung ausserordebt- 
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licher Letriebsriittel " ist die Akzeptierung von iechseln ge- 

strichen worden, offenbar mit Ricksicht auf die bekannten Vorgänge, 

r 

4 

wird besonders erw«hnt, dass td'echs-: lobligo eines einzelnen Einreichers 

die aber mit nichten eine Beschaffung von ausserordentlichen 

Betriebsmitteln bezweckten. Unter den Geschäften zur Anlage von 

3etriebsmitteln, und zwar unter den zugelassenen Geschäften, wie es 

schon im alten Gesetze hiess und im neuen Gesetze wieder heisst, 

Fr 500C. - nicht übersteigen dürfen. 

Jn Art. 17 unter den Grundsätzen über die : reditgevfthrung 

kehrt neuerdings der irreführende Ausdruck *, jHypothekargeschäfte" 

wieder, während es richtig heissen sollte: "urundpfandgeschäfte. " 

Jr alten Gesetze hiess es: Die Belehnung von landwirtschaftlichen 
rt 

ýrýzndsttic'? en hon Grundpfand darf sich in der Zeze1 auf nicht 

I 

0 

°_: hr z: Is n, r' i )rittel , die Belehnung anderer Grundstücke auf nicht :: ý 

. nehr als drei Fünftel des ,,. 'irklichen alertes belaufen und soll 

in der Regel nur zur ersten Stelle erfolgen. xusnahrs: weise kann 

Lei Lelbhnung landwirtschaftlicher 'Grundstücke die gesetzliche Be- 

lehnten��; -renne überschritten wercaon�vv enn d(: r 1 -. ý; nsbetrag zu 

bleibender Verbes.. -, rung der GrurldstL ci e odor rdür ýowirtscl ü_'tý? ný 

ver'. vendet und durch Annuitäten ( Tilgungsraten) getilgt wird. " 

Statt dessen steht im neuen Entwurf: 

Die lLelehnung von landwirtschaftlichen und andern Grund- 

stüc., -en reit Ausnahme industrieller Anlagen gegen Grundpfand darf 

sich in der Regel auf nicht mehr als 55 vom Hundert( 55 , ö), die Be- 

lehnung industrieller Grundstücke auf nicht mehr als 40 vom Hundert 

( 40; 0) tom wirklichen /erte belaufen. " 

Hervorgehoben wird ausserdem, dass der Vertivaltungsrat -für die 

Annuitä tendarlehen besondere Vorschriften erlassen kann. 

Hinsichtlich der Bürgschaft : wird in �rt. 18 des neuen Ent- 

wurfes eine erschvier%ende Bestimmung aufs e�ommen. Es heisst dort: 

"Bürgschaften dürfen nur bis zum Betrage von Pr 5000. - und jepren 

die Verüflichtung gewährt werden, daes Darlehen mittelst jähr- 

lichen Raten an der Höhe von mindestens 3 vom Hundert( 3%) des ur- 

I 
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sprünglichen Darlehensbetrages zu tilgen sind. 
rVon 

der gänzlichen 

Abtragung dieses Bürgschaftsdarlehens sind die Bürgen schriftlich 

auf Kosten des Schuldners zu verständigen. Nach diesen Bestimmun- 

gen und nach dem heute bestehenden Zinssatze zu schliessen, würde also 

der jährliche Zins- und Tilgungssatz bei Bürgschaftsdarlehen zwi- 

schen 9 und 10ý betragen, mit andern 'orten, die ituznahwe von Bärg= 

schGý ýsctüriý; rieta ist praktisch derzeit verunmöglicht. 

Während nach dem alten Gesetze, rt. 19 , an die Landeskasse 

(Staatskasse) ausnal sweise 1: redite bis zu Fr 200.000 gegen Schatz- 

se}-eine gevaäýýrt ýýerden dürften und die GerwEýhrung solcher ýýredite 

von über Pr 50, C`CC nur mit Zustim iung der Finanzikommission des Lünd- 

tages, Betrý'. ge von über Pr 100,0CG n�, r mit : ';. _stiriL'Iung des : 
_andtüges 

iwübrt werden dtlrften, bestinirmt der neue Fnt zrf, dass ausnahmsweise 

redtte ohne Faustpfand oder Bürgschaft an die Landeskasse bis zum 

Betrage von r 500,000 also einer halben "illion, ohne weitere Ein- 

schränkung ge`v 1. hrt werden dürfen. Ob diese Ausdehnung gerat}e zur 

Hebung des Vertrauens beitr. igt, darf wohl bezvieifelt werden. 

Unter den bankgeschäftlichen Diensten. Art. 20, ist die ýiussc}-rei- 

bung von ýreditbriefen, also etwas ganz ýNormales, gestrichen worden. 

Gestrichen sind such die Bestimmungen über den An- und Verkauf von 

%ertpapieren f"L, 'Lr Rechnung Dritter. 

Jnteressant ist die neue Bestir_ýnung, von t, rt. 20 lit. g. Darnach 

ist die ýpaTM_ ý: ssa befugt zur "1. itvýirkung bei Gründung von Domizii- 

gesellschaften und zuriihrung der Vertretung solcher. " . 'las heis st 

Gründung? Jst dabei auch an die i, riinderverantw. °vbi'tlichl-. eit gedacht 

orden`2 Unserer A lfassung nach ,eB rt ;_>,., -ý 1 diese 

en den : wen c' ý'J.; skreis der Sparkassa einengt, nicht in 

ein Sparkassagesetz hinoin. Eine Sparklasse hat nichts bei der Grundurg 

von Gesellschaften zu tun. Dies tumsomehr, uenn sie nicht fachmännisch 

geschulte Personen besitzt. Und wenn man schon alles mögliche a streichen 

will, das irgendwie der Sparkasse den gescht. ftlicren 'ý'lir- 

cr: ngskreis nach der Richtung des soliden Bankgeschwftes hin erschvwe- 

ren ; iill, so gehört in erster Linie eine solche Bestimmung nicht 
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in das Gesetz hinein, die sich eventl. viel schlimmer ausv; irken ýcönn- 

to als die bekannte Sparkassaaffüre. 

FIinzuweisen ist besonders auf Art. 21 lautend: GeschVfte, 
t Geschäfte, 

die den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht entsprechen, können 

für die Anstalt keine Verbindlichkeit begründen. " Damit ist uns : her 

Ansicht nach ein Rechtssatz förmlich. ausgesprochen, der zwar schon 

im froheren Gesetze, wenn auch nicht förmlich, enthalten war, und nach 

den gemachten Erfahrungen war es leicht, noch ausdrücklich einen 

solchen Rechtssatz aufzustellen und noch viel leichter wird es sein 

die Haftüarkeilt der arkasse abzulehnen. 

Unter den organisatorischen Bestimmungen ist an Stelle der 

Kontrollstelle der Aufsichtsrat getreten oder mit andern Torten, 

'an Stelle der schweizerischen Bezeichnung eine deutsche. Jn Art. 24 

am Schlusse wird Lestimmt, dass der Regierungüberdies ein allgemeines 

Kontrollrecht über die gesamte Geschäftsführung, "Gebahrung" der 

Anstalt zustehe. 'Jie sich diese Bestimmung mit der Tatsache verträgt, 

dass die Regierung selber wieder in den Aufsichtsrat/ mindestens 

ein Mitglied bestellt( Art. 28) und wie überhaupt der ganze Aufsicht® 

rat eigentümlich konstruiert ist, ist uns nicht recht verstä:. ndlich. 

Flach Art. 28 besteht der Aufsichtsrat aus 3-7 Mitgliedern, von welchen 

je eines vom Lundesfürsten, vom Landtag und von der Regierung bestirE 

wird, auf die Dauer von 4 Jahren. Hierauf kommt die sonderbare Be- 

stimuung: " Die weiteren Mitglieder können nach nnhcrung des Verwal- 

tungsrates über Antrag der Regierung vom Landtage bestimmt werden: 

Es ist wohl das sonderbarste, dass der Vervraltungsratder beaufsich- 

tigt werden soll, noch sogar in die Bestellung der zu beaufsichti- 

genden Personen hinein zu regieren hat, und ebenso sonderbar ist es, 

dass eine Stelle, die ihrerseits ein Mitglied in den Verwaltungsrat 

bestellt, dann wieder den gesamten Aufsichtsrat zu beaufsichtigen hat 

Unter den Aufgaben des Verwaltungsrates ist besonders die 

Zollektivzeichnung festcresetzt, d. h. mit andern Worten, der Verwalter 

kann nicht mehr allein zeichnen. 

Jn Art. 25 des alten Gesetzes war unter den Aufgaben des Ver- 

daltun5srates bestimmt " die Genehmiung aller Geschäfte zu ausser- CD 
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ordentlicher I, littelbeschaffung " also auch-die Genehmigung zur 

Akzeptierung von . iecllseln gemäss irt. 15 lit. c. Jri neuen Gesetze 

ist diese Stelle wieder enthalten und dann nöc', :. besonders die Ge- 

n(., uigung aller ecllselgeschäfte. Die Lefugnisse des Verwaltungs- 

ratsausschusses sind von Fr 10,000 auf Ir 5CCC. - 3ingeschrtinkt 

Urorden. diebereits bemerkt, ka ; n_ der Verwalter allein nicht mehr 

zeichnen, sondern die Zeichnung ist 'zcllelktiv in der ')inne, dass 

neben den Verwalter ein zeichnungsberechtigtes '-itglied des Ver- 

waltungsrates zu zeichnenhat. 

Bekanntlich sind laut. dem alten Gesetz in Art. 732 "zu Mitglie- 

dern des Verwaltungsrates und d er . ontroll stelle nicht wählbar die 

-. glieder der egierung,: undes'; eýsmte, sorýie die Präsidenten und 

die :: itglieder der Landessteuer': or mission und d er Gerieindesteuerýýom- 

Bissionen. Jas neuen Gesetz hingegen bestimmt in r "t. 33: Zu Liit- 

gliec'ern des Verwaltungsrates und des Aufsichtsrates ( ontroll- 

stelle) sind nicht wi-�hlUar die I: 1. itglieder der rcegierung, Leante, di e 

in der T'egierungsL; anzlei und bei der 
. ndes.. assenverwaltung in 

Verwendung steben, sow ie die ''. itglioder der Land essteuerl. orlmission 

und der Gemeindesteuerkor. inissionen. TTacl der neuen Entrýurf ist also 

die iiý 1_tva,. hlh rheit wesentlich eingeschrL. n1Lt und zwar besonders 

bez`glicL der Lundesbeariten. T+ur me': r die eaten der lýegierur, ý, sl, ün$- 

lei und der Landeskassenverwlaltung sind nicht mehr wählbar. Alle 

anderen Landes beamten sind wählbar. Bekanntlich konnte nach deti 

alten Gesetze ein Postbeamter, der ja Landesbeamter ist, beim Lande 

seine Pensionsbetrýlge einzahlt und jedenfalls auch von ihm die 

Pension beziehen will, nicht Mitglied des Verwaltungsrates sein. 

Entgegen diesen klaren Eestimmungen wurde jedoch ein solcher Beam- 

ter zum iitgliedo gesetzlich bestellt. DieserMBngel soll nun ab- 

geschafft : rden . ", 'Vir hnber. l: o ein ý'"il, ,o ein gesetzwidriger 

Zustand . ins^r r : cr: durch das Gesetz z",; ur nicht in einen gesetz- 

lichen Zustand gestellt wird, jedoch viorna: ch er für die Zukunft 

nicht mehr ein gesetzwidriger Zustand ist. Es ist allerdings zu 

bemerken, dass die Organe nach Jnl: rafttreten des Gesetzes neu zu 

bestelle sind. Jnteressant ist auch, dass die Pr. sidenten der Lan- 

des- und Steuerhornmission sogar LTitglied des Verwaltungsrates 
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oder des Au°sichts'r. utes sein s, önn*en, Lisi. er hatte"nän do. ch. ängstlich 

dariiber ; e; -aaclA, dass die SteuerÜehý'; rden keinen -7inblic4 in. '6ie 
. 

Sý ur__asse bel, o . _: :n sclle; n. Jn "7ul, unft it d; e. ý r ind; ýý relt du ýd_ 
�rch 

ý 

rsöglich, dass der Pr , -sidetit l-: itglied einer Bani, behörde sein I, Ürn 

', ±ie verka-ält sich dies-e Sache mit dem Lanl. gehe7ü2"1is2 

Na cl, dem alten Gesetze mussten durch das ýescllý. 'f'tsrer-lement" 

die TugI <lhne t: nd :: eiscents ch.! Adigungen der :: ýitolieder des Ver. ialtt? nEQ 

rates ';., £;. sti. -x., t 'reräen, und sie wiirden denn auch sehr mdssig be- 

stiurrt 1T2ch. dem n-�, -��--, n Tnt. aurf( , irt. 36) erhalten die ITit. glieder 

des ýTer, r; G? tiingcrates und des xufsichtsr&tes die &�gleich. e Taggeld- 

und Reiseentschwdigung ýziie die vom undtc ge bestellten andern 

. �. oulrnissionen und deren Vorsitzendei;, niit andern '�lloz-ten, vr¬#hrond 

, --, er ein Taugeld von etwa 2 bis 3 ranken ausbezahlt wurde und 

eine tv ssige Reyseen tsch .d 
iing; sollen in zu:, unft ein Taugeld 

von 10 rest . 12 ? ray i en und ausser'cri noch das Kilometergeld 

ausbe., ahlt i «ýi on. týgo at:, ist dies jedenfalls nicht. 

Ab; e . ndert ist ý.: uzch die Destiwen? ng über die Ge: Fiirnvertei- 

lun., wonach nacfi An,, sahsen des fleservefonds auf 20ö des Dotations- 

Lapitals vom 'Verbleibenden neingewinn bisher 40 jetzt 505 derv 

Reservefonds zugewiesen v'erden sollen, während der andere Teil an 

die l, ündeskasse zu überweisen ist. 

'lieso dass im Entwurf noch extra vorgesehen ist, dass das 

das Ge. se tu vom a. August 1898 betr. der AnnuitL. tenabteilung aufzuhe- 

ber ist, ist angesichts der Bestimmungen des geltenden Gesetzes un- 

verständlich 

Jr grossen und ganzen . unn zum Ent; ýurfe besagt -. derden, dass 

er nichts wesentlich Neues bringt; besonders dort, wo etwa noch 

ein solides ankgesehüft gemacht werden könnte, ist auch dieses 

ausgemerzt worden und soll der Verdienst andern Leuten Uberlassen 

werden. Der Entwurf trLigt das H. erkmal von Erfahrungen aus der Spar- 

kassaaffairo an sich und. kann in einem gewissen Sinne, insoweit 

er abgeändert wurde, als ein Gelegenheitsgesetz bezeichnet vwerden. 

Auf Grund dieser Erwägungen sind die Abgeordneten der 

Vollhsrartei zum Entschluss gekor�men, sich :, ei der ý. bsti ^ý. ,, n 

dieses Gesetzes der Stimme sich zu enthalten. 
9 
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Reg. Ghef: Jch I_ann mir nicht versagen, uuf c': iese J. usfiihr engen Vegt's Eini- 

ges zu erwidern. Joh möchte vorerst betonen, dass eine grosse 
die 

Zahl der Einwendungen/gegen das Gesetz vorgebracht worden sind 

und um derentwillen sich. Jhre lobgeordneten an der ai, bstimmung 

nicht beteiligten wollten, durch die tatsächlichen Korrekturen, 

die wir heute im Gesetze vorgenommen haben, überholt sind, andere 

muss ich als direkt unrichtig bezeichnen. Jch kann vielleicht 

vorne beginnen: Eswird bem ngelt, dass nicht, der Name Spür-und 

Leihkasse gewählt worden ýt. Dürum kann man sich ja streiten. +ir 

hzuben am Morgen darüber ges-, rochen. Der Landtag hat beschlossen, 

den Namen ä ; ür. ýassa zu eýßsssýs wählen. Der tibgeordnete Risch hat 

das vollkommen richtig vermerkt, er hat nämlich vorgebracht, daz.. 

der Name: Spar- und Leihkasse" in der näheren unu weiteren 
n 

'J: igebung keinen Baten >lang erhalte. Darun wollte ran zum alten 

bescheidenen Namen zurückKehren, zum Namen derSparl)-assa. 

Dann ýiird die Wendung im Gesetze gerügt: oder eine andere wert- 

beständige 7'Lý. hrung" . ', 'dir haben die ?. Ieglichkeit geschaffen mit 

dem neuen Gesetze, dass einer seie Gelder auch in einer anderen 

währung als nur in der Frankenvrährung zu machen.. +enn also einer 

in Zukunft Bedenken gegen die 'ýlertbestL ndigkeit des Sch, -reizer- 

frankens hegt, kann er eine ändere nertbest . ndige Wahrung wählen; 

Englische Pfund,: chwedische Kronen u. s. vi. Diese Neuerung, dass Ge- 

schäfte a oh in anderer wertbeutändiger "rührung gemacht werden 

. können, zjbtht sich durch das ganze Gesetz hindurch 

Unter der: Titel: "Geschäfte zur Beschaffung aussercrdentlicher 

Betriebsmittel " sei die A zeptierung von "Vechseln gestrichen 

worden . Es is-, ri chtig, dass bei vielen '/echseln keine Gefahr 

besteht, bei andern besteht eben Gefahr. 

Dann wir beanständet dass in Artikel 17 der lý idruck: ": iypothekar- 

geschälte" statt "Grundi; fandgeschäfte gebraucht wird. Jch kann 

da keinen richtigen Unterschied konstruieren, möchte da vielleicht 

bitten, nähere Aufklärung zu geben, warum ran Grundpfandgeschäfte" 
" 

statt 1? ypothekargeschäfte" sagen soll. Dann ist die .; elehnungs- 
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quote beanstündet yworden. Nach dem alten Gesetze durfte die Belohnung 
auf 

in der Regel sich/nicht mehr als zwei Drittel bei landwirtschaftli- 

chen GrundstUcI en und auf 7/5 tel bei anderen Grundtücken belaufen. 

, /ir sind so weit hinauf ; egangen. Die ý: cutige 1J. Lstim�uung hat sich für 

die erstgenannten Grundstücke für 60 entschieden, und für die anderen 

Grundstücke für 50. , 7ir sind im Gegensalze zuu EntV:, urfe im einen Falle 

um 0% , im anderen Falle um 1G5, ö hinaufgegangen. s ist eine Frage der 

volkswirtschaftlichen Art, rb man durch eine sehr hohe Belehnung den 

Kreditbedürfnissen der Levlkerung, weitestgehend oder fast sch. ranken- 

los entgegenkommen sbll. Die Herren -Abgeordneten werden heute noch Ge- 

legenheit bekomcien, über ein äusserst betrübliches Faktum zur Volks- 

. wirtschaft zu hören, 'das ist die änorme, direkt katastrophale Verschul- 

dung von Liechtenstein. denn der Entwurf deshalb niedrige Quote vorge- 

sehen hat, to ist das einer Absicht entsprungen, die nicht zu tadeln ist. 

Der Entwurf mag auch ganz bestimmte erzieherische Momente im Auge ge- 

habt haben. '. 7ir haben heute fast Fr 900,000 Dürgschaftsdarlehen bei der 

Sparkasse. Darunte r sind auch wohl die unter der betrüblichen Rubrik 

der faulen Kredite gezählt worden-Die faulen Kredite betragen eine 

Summe, die alle rwartungen übersteigt. Man kann hier wohl Bestimmun- 

gen aufstellen, die Hauptsache ist die Handhabung, Hine seriöse, gewissen- 

hafte Geschý, ftsführung. Das war früher nicht. Heute ist dies der Fall, 

nass also aus den Bürgschaftsdarlehen keine derartigen Unzukömmlich- 

keiten erwachsen., 

Der Einwand dass dem Lande Kredite bis zu Fr 500,000 ohne weitere 

Einschränkung gewährt werden diärfen ist nach meiner Ansicht vollkomme 

falsch. - 

Es erfolgt dann eine nähere Aufklärung durch Reg. Chef über diesen 

Punkt sowie über die Bemängelung wegen der &reditbriefe und der 

Bestimmungen wegen xn- und Verkauf von viertpapieren für Rechnung 

Dritter. 

Besonders g 3rügt xtxkctgi wird die " Mitwirkung bei Gründung von Domizil 

gesellschaften und die F hrung der Vertretung solcher. " Joh weiss nicht 
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warum. Alle Banken machen heute eolche Geschäfte. Bei uns macht es 

die Bank in Liechtenstein, machen es sämtliche Rechtsanwälte und 

Rechtsagenten. Die Sparkassa hat ebenfalls solche gemacht. Sie ist 

dazu in der Lage.. Jch begreife deshalb nicht, warum man diesem Landes- 

insttdttediese bescheidene Einnahme, - sie kann übrigens manchmal, 

ganz schön sein. - nehmen will und ob wir nicht die Pflicht haben, 

Einnahmen die heute allerdings hechtsagenten und Anwälten zukommen, 

unserem Landesinstitut zuführen will. 'nas die Gründerverantwortlichkeit 

anbelangt, so ist diese im Personen- und Gesellschaftsrecht geregelt. 

Aber ich glaube nicht, dass hier irgend jemals Unzukömmlichkeiten 

möglich sind. Die Tätigkeit der Sparkassa beschränkt sich nur auf 

jene, die heute ein Agent macht. Bitte sich hier Artikel 219 vom Per- 

sonen- und Gesellschaftsrecht anzuschauen. Jedenfalls ist es nach 

meiner Ansicht weitaus, ja gerade ungeheuer tibertrieben, wenn man aknie 

aus dieser Tätigkeit grosse Unzukömclichkeiten befürchtet, sogar 

eventuell noch grössere, als die bei der Sparkassaaffaire. itidnxi[i 

Eg ist dann gesagt worden vom Aufsichtsrate. -renn der Fürst z. B. eine 

halbe Million in der Sparkassa drin hat, ist esnicht zu viel, wenn man 

ihm die Möglichkeit gibt, durch einen Aufsichtsrat auch etwas in der 

Entwicklung der Sp arkassageschäftsgebahrung mitzureden. )enn ein andere 

wieder z. B. eine Million einlegt, ist es auch nicht zu viel, wenn man 

ihm die gleiche Möglichkeit schafft-Eine solche Bestimmung kann nur 

von guter ', iirkungsein. 

Die Befugnisse des Verwaltungsratsausschusses sei von Fr 10000. - auf 

Fr 5000. -herabgesetzt werden. 
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Dann wird von der Wählbarkeit in den Verwaltungsrat gesprochen. Es 

wird gesagt, dass man einen ungesetzlichen Zustand durch das heutige 

Gesetz gesetzlich machen wolle. Jch möchte darauf hinweisen, dass der 

Landtag und die Legierung auf dem$tandpunkt gestanden sind, dass 

ein Postbeamter kein unmittelbarer eigentlicher Landesbeamter ist. 

Man kann darüber, - ich gebe es zu - verschiedener Meinung sein. 

JR 3Q-" werden Postbeamte von der Postdirektion angestellt, 44 L, fiýrl vfºiý u ýýý -ý -7 er üz t 
beza tt- undFp, ensictier . YDann wird-gEesg-1, dass die Präsidenten der 

Landes- und Steuerkommission °itglieder des Verwaltungsrates oder 

desAüfsichtsrates sein können. Jch verstehe auch nicht recht warum. 

Der Präsident der Landessteuerkommission ird von der Kommission 5* 

selber gewählt. Die Kommission konsttituiert sich selbst und wählt 

aus ihrerM: Iitte den Präsidenten. Jch halte es nicht für notwendig, 

dass ausführlich gesagt wird; dass der "Präsident " der Steuerkom- 

mission nicht Mitglied des Verwaltungsrates sein dürfe. 

Otyv I*f fitff a"tk dd &- 

Damit fällt die Sache mit dem Bankgeheimnis auch dahin. 

Was die Entlöhnung der Sparkassafunkiouäre anbetrifft, so bemer- 

ke ich, dass dieselben nach dem früheren Geschäftsregelement 

ein Tgggeld pro Fr 8. - und pro halben Tag 5. - und überdies ein 

Kilometergeld von 30 Rappen bezogen l!. aben. Jch bin der Ueberzeugung, 

dass ein richtig funktionierender Verwaltung:; rat, der seiner 

Pflicht nachkorimt, die heute vorgesehenen Fr 10. - und 6 Fr(pro hal- 

ben Tag) verdient. Man hätte diese Ausgabe auch früher nie scheuen 

brauchen, wenn nur sehr fleissig kontrolliert worden wäre und sehr 

. 
fleissig nachgeschaut, das Geld wäre gut angelegt gewesen. Heute 

finden wöchentlich Revisionen statt. Es kommt plötzlich der Prsiden 

des Verwaltungsrates, ninmt den Schlüssel der Sparkassa ab und 

schaut nach, welche Gelder in der Kassa liegen-Dabei wird für sol- 

che Revisionen nichts berechnet. 
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Ueber die Verteilung des Reingewinnes 4-e-t sind nicht gerade 

Vor ttrfe erhoben worden. Es ist dann nur noch gesagt worden, 

dass dort, wo noch ein solides Banl--geschäft hätte gemacht werden 

können, auch dieses ausgemerzt worden seir'. Ausgemerzt ist die 

Ausschreibung von 1'aeditbriefen. Jch habe erriühnt, dass ý: redit- 

briefe die Bank machen kann ohne weiters weil es f-"-4"w im Ge- 

setze heisst, dass die Sparkassa berechtigt sei, bankgeschäftliche 

Dienste jeder Artzu leisten diese 1reditbriefe noch namentlich 

aufgeführt sind, ist iirelevant. Die Verwaltung von Mündelvermögen 

ist gestrichen worden, sowie die Uebernahme des Amtes eines 

Tewtarnentsexekutors Das sind Geschäfte, mit denen wir die Spar'-, _assa 

nicht betrauen wollenJch bitte mir zu sagen, wo ist ein solides 

Bankgeschäft gestrichen worden. 

Das ist das, was ich zu diesen Einwendungen mir zu bemerken 

erlaubt habe-Der Entwurf ist in der Regierung und Finanzkommission 

beraten worden., lir haben gefunden dass er ein guter ist unddem 

Lande Dienste leisten wird. Die Einführung der Kollektivzeich- 

nung ist eine unschätzbare Einrichtung, manche Banken sehen sogar 

die Drittzeichnung vor. Die Einschränkung im `lechselverkehre 

ist. ebenfalls gut. Llle soliden Bankgeschäfte sind belassen worden. 

Jch kann den Entwurf mit bestem Gewissen zur Annahme empfehlen. 

Abg. Risch: Mich wunderts, dass, nachdem wir an Morgen von 9 bis 12 Uhr 

nichts anderes getan haben, als ein Artikel des Gesetzes nach dem 

andern durchzunehnen, kein Abgeordneter der Volkspartei, mit Ausnahme 

des Abg. Gassner dazu Stellung genorr en hat, selbst der Vorsitzende 

nicht, dachdem er doch die beste Gelegenheit gehabt hätte und auf 

dem Präsidentensessel sitzt, ich meine Stellung genommen, zu dem 

was Abgeordneter Vogt Basil gesprochen hat. Das Schreiben des 

Abg. Vogt macht mir den Eindruck, dass es früher geschrieben worden 

ist. Jch hatte allerdings angenornnen, es sei in der Mittagsstunde 

korrigiert worden. Es muss bekannt sein, dass bezüglich Belehung 

der Grundstücke man von 55 % auf 60% hinaufgegangen ist und ebenso 

in der Belehnung der industriellen Grundstucke von 40 auf 50%. 

die 8% Abzahlun4hat Vogt korrigiert. 
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Bei Artikel 20 lit. g)ist die Durchführung der Gründungen von Domi- 

zilgesellschaften und die Führung der Vertretung solcher gerügt 

worden, indem gesagt wird, dass das nicht Sache der Sparkassa sei. 

Von allen denen, die an diesem Gesetze mitgearbeitet haben, hat an 

an der Anführung dieses -Aet-ike-le Satzes keiner ein persönliches Jn- 
gesagt 

teresse gehabt, hingegen muss beheur4e4 werden, dass jene, die heute 

dies rügen, daran ein eigenes persönliches Jnteresse haben. 

. las die lýollektivzeichnung betrifft, so hat uns eben die Vergangenheit 

belehrt... -ein Staüt, l_ein Land hat dies so notwendig wie wir, da`bei 

uns 1,1illionen gestohlen worden sind. '. las die Taggelder. anbgetrifft , 

wird gesagt, dass das kein Abau sei. Hiezu möchte ich bemerken, dass 

wir nicht so viel ., ; bbau möchten, dass man 14 1. Ionate keine Verwaltungs- 

ratssitzung mehr einberuft und unter dieser ', eit : illionen gestoh- 

len werden und noch Hilfsgelder dazu. 

Abg. Ospelt: Der Abgeordnete Risch hat mir da eine Belehrung gegeben. Jch möchte 

bermerken, dass ich auch das Recht habe, still zu sein, nicht nur das 

Recht, zu reden. 

Abg. Risch: Ich halte es für eine Pflicht des Präsidenten, dies zu tun, er hätte 

es tun müssen, um nicht Zeit zu vergeuden. 

Abg. Ospelt: Man hat da schon manchmal langweilig gemacht. Jch begründe mein 

Verhalten in dem Umstande, dass man heute sieht, wie ein Gesetz ge- 

schaffen wird, um noch eine Ungesetzlichkeit gesetzlich zu machen. 

Abg. Batliner: Jch habe mir; zwar am Morgen vorgenommen aus bekannten Gründen 

über die Sparkassa nichts zu reden. Aber jetzt kann ich fast nicht 

mehr ruhig sein. Das Schreiben, welches Vogt vorgelesen hat, diese Bro- 

schüre, die hätte man am morgen behandeln sollen, Punkt für Punkt vom 

Präsidentenstuhl aus, wenn Ospelt gewusst hat davon.. ý, lir alle Abgeord 

rieten haben nur den guten ; Dillen gehabt, ein Gesetz zuschaffen, dass 

unser Land nicht mehr so viel betrogen werden kann, quasi bestohlen 

werden kann. Das ist eine gewisse Hintertreibung, vwenn man so etwas 

zum Schlusse noch vorbringen will. Das gehört am rechten Platze be- 

handelt, am Vormittag nichts erst nachher. 

Arbg. Basil Vogt: Am Schlusse jeder Gesetzesberatung wdLrd angefragt, ob man noch 

etwas zu reden habe. Jch glaube, dass uns noch das Recht zusteht, das 
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zu tun. 

Abg. Risch: Es wäre an Vormittag Gelegenheit geviesen, sich dazu zu äussern. Es ist 

Pflicht eines Jeden gewesen, das Beste zum Gesetze beizutragen. 

Reg. R. BUchel: Sie Ausführungen Vogts machen den Eindruck, dass sie nicht von ihm 

verfasst worden sind, sonst hätte er nicht die Unvorsichtigkeit be- 

gangen, Sachen zu bringen, die schon bereinigt worden sind. Das ist 

nach meiner Ansicht reiner Unsinn und Zeitvergeudung. Man soll sach- 

lich bleiben. Man soll nicht verlangen, dass etwas gemacht wird, was 

tchon geschehen ist. 

`las dte Verhalten des Vorsitzenden anbelangt, so glaube ich doch, dass 

F, Batliner recht gehabt hat, dass nämlich Vizepräsident Ospelt doch 

mitwirken sollte bei Schaffung des Gesetzes nicht erst hintennach 

mit Bemängelungen ko2mt, mit einem Schreiben, das vor ein par Tagen 

verfasst worden ist und mit dem man sich solidarisch erklärt. Es ist 

dies sein Verhalten nicht ganz vereinbar mit seinem Sitz. Da sollte 

er schon -anders helfen mitberaten, nicht ein Gesetz quasi sabotieren 

und Mängel rügen, die nicht vorhanden sind oder überhaupt nicht mit- 

schaffen. Auf mich macht es den Eindruck, man wolle die ganze Schwindel- 

affäre, die vorgekommen ist, decken. Jch komme um diese Meinung nicht 

herum. Das Lächerlichste an allen Einwänden ist der Einwand wegen 

der Taggelder. Die meisten P: llitglieder des früheren Verwaltungsrates 

haben auch die früheren Taggelder nicht verdient. Die jetzigen Mit- 

glieder aber wenn sie so vorwärts schaffen, würden bedeutend mehr 

verdienen. Iit Iaeinem will man hausen und Millionen lasst man 

abgeben. //Alle Achtung von diesen Agenten und Anwälten die nicht 

so kleinlich sind, dass sie der Sparkassa auch das Recht zur Gründung 

von Don3izilgesellschaften einräumen wollten, dass man das bemängelt, 

ist nach meiner Ansicht der reinste Neid. Ds ist sc}h. ade, uta jedes 

ert, das eigentlich über solche Sachen geredet wird. 

Präs. Ospelt: Joh Muss nochmals darauf zurückkomc: en, dass ich mich am Vormittag 

nicht gerührt habe. Jch weiss, was man eigentlich willjan will eine 

Ungesetzlichkeit noch gesetzlich machen. 

Reg. R. BÜchel: s kann sich nur um den Punkt handeln wegen der Staatsangentellten) 

das begreife ich. Ospelt hat sich aber auch zu den anderen Punkten 
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0 

nicht geäussert. Fx hat wenig mitgearbeitet am Vormittag. Der Beweis 

kann nicht geliefert werden, ob ý; alser ein reiner 'Staatsangestellter 

ist. Durch das neue Gesetz' wollen wir die Möglichkeit schaffen , 

dass tüchtige Leute, wie rvalser, auch gewählt werden können. 

Ospelt: Nicht--wegen der, Person, sondern wegen dem Gesetze, mir ist gleich, wer 

im Sparkassaverwaltungsrat ist. 

Chef: Diese Ungesetzlichkeit wegen des Postmeisters dalser veranlasst mich 

doch, auch noch etwas zu sagen. Wenn von Ungesetzlichkeit gesprochen 

wird, fällt auch etwas auf die Regierung zurück. Jch möchte den Vize- 

präsidenten. Ospelt ersuchen, zu bevieisen, ddss es ungesdtzlich. ist, 

wenn Postmeister `, 7alser im Verwaltungsrate ist. 

Vizepräs. Ospelt: Es wäre doch nicht recht, haben Sie heute vormittags selbst ge- 

sagt,: ienn ein Iandesbeamter, Lehrer oder Postmeister nicht im Ver- 

waltungsrate sitzen könnte, damit huben Sie ruir bewiesen, dassSie der 

Anschauung sind, dass der jetzige Zustand .. t', 

Chef: Jch habe gesagt, bs wäre nicht einzusehen, wieso nicht ein Lehrer euer 
t4. 

Postbeamter in den Verwaltungsrat gewählt werden könnte/ »l", 6 Ei' 

Jch habe da das Charakteristikum eines Landesbeamten vielfach umstrit- 

ten wird in Bern von xam; gmxmxgx regierungswegen erkundigt, wie ein 

Postmeister anzusehen sei. Und da kann man nicht behaupten, es sei 

eine Ungcsetzlichkeit, ohne dass man dadurch etwas zu viel behauptet. 

Vizepräs. Die haben ausdrücklich gesagt, ein Landesbeamter, LLehrer oder Post- 

meister. 

Abg. Batliner: Jch betrachte das. ganz als Nebensache., 7enn man Politik betreiben 

will, kann man das machen. Das ist nicht meine Jdd. P7eine Jde ist, dass 

wir ein Gesetz schaffen zum Wohle des Landes. Alles andere ist Neben- 

sache. Wenn nur Leute da sind, die der Sache vorstehen könne, damit 

unsere Jnteressen gewahrt werden. 

Vizepräs. Ospelt: Jch möchte nochmals f eststellen, dass das gesagt vorden ist, 

was ich behauptet habe, dass der Zustand nicht gesetzlich gewesen 

ist. 

»Abg . P. Bächel: 3: ir fällt vor allem auf, dass die Abgeordneten der Volksl artei 
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nicht früher reklamiert haben, dass : sie erst heute das bringen, dass 

ein gesetzloser Zustand gesetzlich gemacht werden soll. Lan hätte 

bei der Beratung in der. Finanzkoramission ganz gut können Stellung 

nehmen dazu. 

Vizepräs. Ospelt. , ienn sich niemand mehr zum Torte meldet, lassen wir fiber 

Gesetz abstimmen. 

Abg. P. Bizchel: Es sind verschiedene Meinungen vorgebracht worden. Iiachen die Abge- 

ordneten der Volkspartei den Antrag, dass man Biber das Vorgebrachte 

noch reden, so ll , soll man noch alles nochmals durchgehen? Jhre Be- 

mängelungen werden nach ihrer Ansicht Grund haben., Jir können und sind 

bereit, alles nochmals durchzugehen, wenns verlüngt wird. 

I 

bg. Batliner: Jch wäre nicht für die Ansicht Büchels. Jch mache den Antrag 

dass man Schluss macht und fiber das Gesetz abstimmt. 

Vizepräs. Ospelt; Joh bin auch der Meinung. 

Basil Vogt : legt seine Ausführungen (- sie sind schriftlich niedergelegt -) 

zu den Akten. 

Es kommt sodann das ganze Gesetz zur Abstimmung. 

Ergebnis der Abstimmung: 10 Stimmen dafür. 

Batliner: Joh möchte den Antrag stellen, dass die Gegenprobe gemacht wird, wer 

nämlich nicht dafür ist. 
Volks arteiabg. 

Ergebnis der Abstimmung: niemand. ( all 
enthalten 

sich der Stimme 

ZwEbtter Punkt der m. <<esordnu : Gesuch der S nnereiýen , senseshaft 

M . wren um einQn_ Beitrag zu den Kosten der Sßnnereieinriohtung. 

Vizepräsident Ospelt liest die Zuschrift der Sennereigenossenschaft vor. 
d . h. deren Richtigkeit 

Abg. Batliner: Die Begründung des Gesuches kann ich nur bestätigen. Nebenbei 

möchte ich noch bemerken, dass man Überall solche Subventionen 

gegeben hat, vienn man Alphütten gebaut hat-Sennereien eingerichtet 

hat u. s. w. Jo Mauren haben wir diesbezüglich noch nie etwas bekom- 

men. Jch empfehle dieses Gesuch dem hohen Landtage. 
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Abg. Marxer: Wie schon betont worden ist, e anderen Gemeinden wurden für Alp- 

hüttenbauten, u. s. w. Beitr. ge geleistet und sollen auch fürderhin 

geleistet werden. Die Gemeinden Mauren und Eschen sind nicht im 

Besitze von Alpen, müssen sich begnügen mit einer Sennerei., eenn 

nun die Sennerei sich verbessern will, sollte man mit einem Beitrage 

nach meiner Ansicht ihr zu Hilfe kommen. Jch kann daher nur empf eh- 

len, dem Antrage der Finanzkommission angesichts dieser Erwägungen 

zuzustimmen. 

A'r, ö. p. Büchel: Jch möchte den Vorredner nur wärmstens unterstützen. Die Begründung 

ist vollständig richtig. Lan hat :, sauren immer etwas stiei'mütter- 

li ch behandelt bisher. 

Vizepräsident: Jch wäre der T: Teinung, dass man einen bestimmt Beitrag nennt, nicht 

der Beitrag an den Kosten der Sennereieinrichtung in Prozenten 

ausdrückt. 

Ergebnis d 'r r, ü: ý tirnmung: 

alle; einstimmig Für Beteiligung reit lo%,. 

Zu Punr: t 3 der_ Ta, -, esordnunP,: Gesuch de: Postmeisters Meier in 

, Eschen un ? ýiýci. ersatz der `"eleýor. installationýýoStCn beuerht 

rieg. Chei ýi'. lioop, dasa ro: ýtýE. ister wr: ier :; din Cesuch Luriic'.: gL- 

zünen hat. 

Zu zankt 4) dbr Tagesordnung: urvdnerweiterun auf der ötre, sse 

5arnina Kirche bis Sactina und Anlage von 3 Ausstellplätzen: 

Reg. Chtf Dr. iioop liest das bezügliche Gesuch vor, und bemerkt hiezu Folgendes: 

Das Gesuch ist in der Regierung und in der Finanzkommission 

beraten worden-Eine Totalverbreiterung von Jonaboden nach 

Rotenboden «gar nach der gegenwärtigen Finanzlage umsoweni ger 

angängig, als kein Betrag im ordentlichen Budget ausgesetzt ist 

und es wäre auch nicht wohl möglich, wenn man den Autoverkehr für 

die heurige Saison eröffnen wollte. 
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Wir sind zum Schlusse gekornmen, dass man eine provisorische. Ver- 

breiterung der gefährlichsten Stellen mit Ausstellpl tze*n vor- 

niramt, welch letztere Gewähr für einwandfreie nbwicklung des Auto- 

verkehrs 
tfiý dürften-Die Losten würden ca. rr 3000. - betragen. 

Ab. Batliner. - Als Mitglied der Verkehrskommission kann ich die Sache nur wärm- 

stens befürworten und wenn es auch noch mehr kosten sollte. Der 

Verkehr speziell nach dem Bettlerjoch dürfte in nächster Zeit 

grösser werden. 

Abg. Risch: Jch möchte das ebenfalls empfehlen. Man sollte das notwendigste 

. 
jetzt machen uns so machen, dass bei späterer Verbreiterung nichts 

verworfen ist. I4ehr als Pr 3000. - würde ich jetzt im Frühling 

nicht verbauen, hingegen im Winter, weils billiger kommt. Die Leute 

haben dann viel eher Zeit. Es kommt dann 50ä billiger-3C00 Fr soll- 

te man jetzt schon verbauen. 

Abg. Gassner: Joh bin vollkommen der Ansicht, dass man die kosten auf die Stras 

se riskiert. iLch glaube die Begründung wäre gegehen, wenn man früh- 

er oder später an die Strasse zum i", ulm denken wollte-Einen rich- 

tigen Fremdenverkehr kann ich mit'. nicht anders vorstellen, als wan 

die Autos bis Stikka fahren können. Jch würde provisorisch einige 

Ausstellplätze machen, und mit der Zeit, wenn die Finanzen es erlaz- 

ben, wei terfahren . 
Vizepräs. 0spelt: Jch bin auch der Meinung, dass der Fremdenverkehr gehoben wer- 

Reg. Chef: 

1: 
den soll. Es würde natürlich hiezu viel beitragen, wenn die Auto 

bis Kulm fahren könnte. Wäre dafür dass man das macht bis zur Stikka, 

das andere auch später.. macht. 

Zur Jllustrierung der Anregung Ammanns möchte ich bemerken, 

dass ich mit Forstmeister Hartmann geredet habe Wir waren dann 

der Meinung, dass einige verh. 1tnismässig billige Gusstellplätze 

gemacht werden. Sobald da irgendwie ein genauer Ueberblick über 

die Kostenvorliegt, werden wir nicht ermangeln, dem Landtage bei 

nächster Gelegenheit Bericht zu erstatten und Antrag zu stellen. 

Die Sache ist insoweit schon in einer Regierungssitzung behandelt 
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worden. 

Reg. R., '3-tuchel: Es sind gewisse Bedenken vorhanden, ob man sollte die Strasse verbes- 

lern oder ob man von der Knaip aufwärts eigene neue Strassen anlegen 

soll. Das müsste noch erst überlegt werden. Auch ich bin dafür, dass 

man den Fremdenverkehr fördern soll und die Strasse in absehbarer 

Zeit in Angriff nimmt. 

Frgebnths der Abstimmung über diesen Punkt: ( Verbreiterung von 

Jonaboden bis Samina): 

alle einstimmig. 

Zu Punkt 5 der Tagesordnung:, iebung des Finanzerhäuschens auf der 

iRheinb2äzcke Schwan. 

Abg. Risch: Jch möchte in der Sache noch ausklären: Finanzerhütten sind in Bal- 

zers, Vaduz und Schaan. Die lfütten in Vaduz und Balzers sind gehoben 

worden, auf ! Losten des Landes. Die von Baizers ist zudem nicht Eigentum 

des Landes sondern das Bundesfinanzamt hat darüber zu verfügen. Die 

: lütte in Schaan hat die Gemeinde Schaan gekauft. Diese Finanzerhütte 

könnte gute Dienste leisten bei Rheingrösse als Unterkunftshütte, 

zum Aufbewahren von Geschirr. Die Erhöhung in Balzers soll Fr 80C. - 

gekostet haben. r. an hat. dort die Auslage gemacht, obwohl das Land 

keinen Anspruch auf die Hütte hat. Man sollte für die Losten der Er- 

höhung aufkommen, auch wenn diese etwas mehr betragen sollten a41 

300 bis 400 Fr. 

Vizepräs. Ospelt. Joh kann mir nicht erklären, dass das soviel kosten soll. 

Abg. Risch: Das Balzeer Hüttchen kaa bezw. dessen Hebung kostete Fr 800. - obwohl 

es viel kleiner ist, als did Bitte in Schaan. Das Fundament muss ver- 

schoben werden. Es braucht ein richtiges Fundament. 

Abg. Marxer: Es ist mir merkwürdig, dass das Hüttchen in Balzers Eigentum des 

Bundesfinanzamtes sein soll, und unser band daran Fr 800. - an He- 

bungskosten zahlte-Das Bundesfinanzamt soll das Hüttchen hergeben. 

Das Hä$8ehen in Schaan kann man bei Seuchenfällen gut benützen. 

Beim Buchen in Balzers sollte man schauen, dasselbe in Besitz 

zu bekommen, entweder auf das Land oder die Gemeinde Balzers, oder 
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sonst soll man schauen, dass man die Auslagen hereinbringt. 

Reg. Chef : ; lir haben in der Finanzkommission schon darüber gespro chen.. dir sind 

erst dort auf diesen Umstand gestossen. Wir waren alle sehr über- 

rascht-Wir haben unserem Techniker den auftrag gegeben, die Sache ge- 

nau abzuklären und im Falle als sich günstige Momente für uns er- 

geben, von Oesterreich Rückersatz zu fordern. 

Abg. Risch: Wir haben in Schaan das Hüttohen gekauft. Nachdem die Strasse südlich 

verlegt wird, könnte die Verschiebung bezw., rhöhung das Land über- 

neI_: len. 

Peter Büchel: Jch möchte befürworten, dass man das Häuachen erhält und subven±± - 

tioniert, nachdem das alte Häuschen abgebrochen ist und weithin 

kein Unterkunftsort ist. 

Abg. Gassner: Das Häuschen soll im Sigentum der Gemeinde Schaan bleiben, die 

. tzmft Land gibt für die Verschiebung eine Subvention. 

Abg. Risch: Es handelt sich nur um die Versetzung, diese Versetzungskoiten sollen 

bezahlt vwerden. Nachher wollen wir schon Eigentümer sein, obwohl 

wir auch bereit sind, das Huschen den Lande zu schenken. 

Vizepräs. Jch gerne einen Antrag gehabt, ob man sagen soll: Das Land übernimmt 

die Kosten der Versetzung oder ob man einen genauen bestimmten De- 

trag nennen soll. 

Abg. Risch: iröchte den Antrag stellen, dass man sagt, das Land übernimmt die Zosten 

der Versetzung. Die Arbeit wird unter Führung des Viuhrkommissürs ge- 

macht Der Techniker kommt auch oft schauen. 

Abg. Batliner: Jch würde dem Beschlusse der Finanzkommission zustimmen. Jch beantra- 

ge hierüber abzustimmen. 

Abg. Hoop: Wenn das Land die Kosten übernehmen soll, würde es vielleicht am 

besten sein, ^aenn die Sache ausgeschrieben wird. 

Abg. Risch; Es wurde plötzlich verlangt, dass das gemacht wird, die Betonarbeiten 

sind schon gemacht. Es liess sich nicht mehr verschieben. 

Reg. Chef: Die Finanzkommission hat 300 bis 400 Fr im : "uge gehabt, wie der 

Antrag zuerst lautete. 

bg. Basil Vogt: Wenn die Arbeiten teilweise schon gemacht sind, kann man schon die 

Kosten beute ausrechnen. 
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Abg. Risch: Als das Gesuch von uns eingegeuen wurde, wussten wir noch nicht, 

dass das so hoch korlme, erst d eh-48e dann als Techniker Vogt das 

Profil der Rampen aufnahm. Dann müsste man höher betonieren. 

Marxer: Eschen: '7ie wäre dacn, tiienn die Arbeiten schon so weit fortgeschritten 

sind, dass man in 2-3 Tagen die ganzen Kosten kennt, könnte. man 

die Subventio-nierung nicht in einer anderen Sitzung behandeln. 

Chef: Jch glaube auch. 

Vizepräsident-. Ein Jnteresse--hat das Land schliesslich auch daran. Jch würde be- 

antragen, vwer dafür. ist, dass die Uosten, vienn sie auch mßhr als 

Pr 400. betragen- so llten, vom Lande übernommen werden soll dies 

durch Handerheben kundgeben. 

Ergebnis: alle dafür bis auf 1 Stimme. 

Punkt) 6 der Ta: esordnung : Geschäftsbericht für die Jahre 1927 

und 1928 der Spar- und Leihkasse für das Fürstentum Liechten- 

stein: 

--- Es erfolgt zuerst die Verlesung des Geschäftsberichtes-äiLafür 

das Jahr 1927 durch Reg . Chef Dr. Iloopund dann des Ges chäf ts b e- 

richtes für das Jahr 1928 durch den Schriftführer. 

Vizepräs. Ospelt: liest den Bericht der Treuhandgesellschaft vor. 

--- Nachdem Reg. Chef Dr. Hoop schon während der Verlesung'des Jahres 

berichtes pro 1927 eingehend referierte fügt er im Besonderen 

noch bei: 

"Diese 2 Jahresberichte sind sehr lehrreich. Wenn wir zurückgehen 

auf Dien Geschäftsbericht pro 1927 und ihn vergleichen mit dem 

vom Jahre 1928 so fällt uns vor allem auf, dass der eingewinn, 

den die Sparkassa gemacht hat, weit über den letztjährigen. hinaus- 

geht. Der Reingewinn für das Jahr 1928 beträgt 92C00 Pr rund, der 

für 1927 Fr 56000. - Man könnte versucht sein, zu fra¬~en, warum die 

Sparkassa gerade in diesem katastro ihalen Jahre einen solchen 

Reingewinn herausarbeiten konnte. Da ist zu erwidern, dase das 

vor allem in einer vernünftigen und bankmässigen Zinspolitik wein 
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man das so nennen will, liegt. +Jir müssen etwas weiter zurückgehen, 

z. L. ins Jahr 1926, wo wir feststellen müssen dass bei einer Bank 

z. B. ein Kredit von Fr 400,000 erCffnet war, der zu 7 1/2 % bis 
0 

9 1/2 *iverzinst war. Ausgegeben wurden die Gelder zu 6 1/4 und 

6 1/2 q. Da sehn wir we-- 

;; rbeitet hat, weil sie Gelder zu einem viel höheren Zinsfusse 

ausgegeben sie 

Es erfclgt sedrurn eine Aufzählung weiterer in ähhlicher leise 

aufgenommener und ausgeliehener Gelder seitens der Sparkassa 

durch Reg. Chef, woraus sich die Summe der grossen Verluste hieraus 

von selbst ergibt. 

Reg. Chef. Der noue Verwaltungsrat hatte grosse Mühe, diese teueren Gelder 

abzustossen. Es ist ihm dies aber bis heute soweit gelungen, dass 

heute über 5 3/4 von keiner Bank rüelir Geld ausgeborgt istrEs 'wirkt 

sich das auch in der Bilanz aus. Eride 1927 war bei den Zanke« ein 

Stand von Fr 1,763,000 . Da hat man natürlich immer darauf geazhlt. 

Ehde 1928 waren dann die Schulden bei den Banken noch Fr 1,046,000 

also im Jhhre 1928 allerdings in der zweiten Hälfte sind etwa 

700,000 an Banken zur'ickgezablt worden. Gorade die teueren Kredite 

sind zuerst ab es, tossen worden sodass dann erst wieder ein 

herausschaute. Das ist hauptsächlich der Reingewinn.. 

Reg. Chef --- Ein Kapi t$l, das ich mir nicht versagen kann, hi er einmal öffent- 

lich zu erlättern, das sind die Hypotheken, die bei der SparL. assa 

bestehen. Jm Jahre 1923 sind sie noch Fr 2,377000 gewesen, dann 

sind bis. heute uuf 12 1/2 Millionen Franken angewachsen. Heute 
i 

sind et0'': `. Iillionen im Lande angeler; t, bei der Sparkassa aufge- 

nommen, and ere sind auswi. Irts auf genornraen v; ord en . Die Gesaratver- 

schuldung, wenn man die Hypothekardarlehen und Bürgschaftsdarlehen 

und Genossenschaftsdarlehen zusammennimmt beträgt heute 16,700,000 

Fr Das trifft auf jeden Kopf der Bevölkerung 1700 Fr und wenn 

man die laufenden Schulden, die hier nicht registriert sind, hier 

dazu nimmt, kommen wir auf eine Summe von Fr 1800. - pro hopf. Jch 

möchte gerade hervorheben, dass es eine andauernd steigende Linie 

ist, die Verschuldung, seit Einführung : per Frankenwährung. 

e-
ar

ch
iv.

li



33. 

Daranter sind die Staatsschulden inbegriffen. Die Privatschulden üe- 

tragen 11 bis 12 Millionen rrani: en. Es ist noch ein anderes Bild zu 

entrollen, das ist die Steigerung der Schuldbetreibungen. 

Zahl öef'ehle 

Zahl der ýahrnisvers ýei;; er- 

unt en 

Zahl der Liegenschaftsver- 

s eigerungen 
AN-- 

Zahl der bewilligten Zwangs- 

v of is treokungen 

1923 1924 1925 1926 1927 1923 

603 748 838 1305 Iy ,u ff . _7j- 

119 174 300 515 70 1 'i61 

141ýwl# /60 
r: eina 22 i4 

ýýý/ 3.91 746 769 1039 1,441ý- 

Jch sage das deswegen, dass jeder darauf hinwirkt, die Folgen dieser 

Verschuldung auch den Leuten vor Augen zu halten und immer wieder zu 

bedenken, dass nicht nur in der Staatswirtschaft, sondern vor allem auch 

in der Privatwirtschaft in Liechtenstein äusserste Sparsamkeit not- 

wendig ist. Jch darf wohl auch bemerken, dass es heute fast ein Problem 

für die Sparkassa ist, vv; ie z. B. die rückständigen Zinsen der vergangenen 

Jahre eingezogen werden können. Joh verrpute fast, dass der Landtag sich 

mit diesem Problem wird beschäftigen müssen, denn wenn diese jene Mit- 

tel anwenden miisste, wie sie die Sparkassa 

für 1928 mit Erfolg angewendet hat, müsste es katastrophal werden-Durch 

das lange Zuwarten Thönys war den Leuten nicht ; e]ßolfen.: lenn man das 

erste Jahr nicht verzinst und die Zinsen des zweiten Jahres noch 

dazu kommen, wird es immer schwieriger. 

Abg. Riseh: Jch begr'. 'sse es, dass Regierungschef einmal öffentlich im Landtage 

erklärt, wo wir eigentlich stehen. Es ist wirklichein betrübliches, him- 

meltrauriges Bild. 

Abg. Hoop: Es ist eine traurige iiirtschaft, wenn man hört, dass Gelder so teuer 

aufgenommen und dann zu 61/2 ausgegeben ti_t. DL4 �,: nn mon nicht 

sa, en, dass das ban, ýfachnännisch gefiftrt 

heg. Chef: Es wurden elder zu 2 1/2ýiaufgenoimen. 
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Abg. Hoop.: Da muss ich um auf heute Vormittag, zurückzukommen, sagen, dass 

diese Leute, was die Taggelder anbetrifft, für ihre Taten hoch genug 

gezahlt vipxden. 

Abg. WMarxer: Es stehen einem die Haare zu Berge, v, venn r: ün hört, dass Gelder so 
I 

teuer entlehnt wurden, zu e 1/2 1ä und zu 6 1/2 % ausgeliehen wurden. 

Os; elt: Jch stelle mir das so vor, dass es da nicht mehr möglich gewesen ist, 

anders Geld zu bF; ko:. men. 

Abg.: 1arxer: Dann hat man hält kein Kredit mehr gehabt. 

Abg. Hoop: Das wird auf etwas anderes zurückzuführen sein. Weil die Schviindeleien 

losgegangen sind, die auch die Geldansprüche grösser geworden. Man hat 

manchmal Fr 200,000 und mehr gebraucht. 

Chef: Die Ansicht, dass man damals Geld nicht zu anderem Zinsfuss erhielt, 

ist vollko: imen falsch. Unsere : , ýrr. assa ist heute in der Lage, Geld 

zu 5 3/4 ; 
_ýu 

bekommen. Abg. Hoop 
Aden 

Nagel auf den Kopf getroffen 
I 

hatWeld um jeden Preis gebraucht. 

Abö. Batliner: Unsere Sparkassa hat schlecht gewirtschaftet zu einer Zeit, wo man 

hinausposaunte, wi r haben Geld genug.. Mich würde interessieren, was 

in den `J. 1echselangelegenheit heute schon gezahlt wurde und wie es mit 

den maulen Krediten steht. 

Reg. Chef: Da kann ich nur erwtihnen, dass die Spürkassakommission, die i die Sache 

Einblick hat, erkl , rt, 
dass die . Jechselverbindlichkeiten und die 

faulen Eredite mindestens 2 Millionen 'rsnken betragen, die faulen 

Kredite allein machen mehrere hunderttausend Pranken aus. Jn diesen 

zwei Millionen sind nur jene Ziffern inbegriffen, die als wirklich un- 

einbringlich zu betrachten sind-Die zwei Millionen müssen wir der 

Sparkassa hingeben ohne Gegenwert dafür zu erhalten. Es ist keine 

prmduktive Anlage-Diese zwei Millionen Franken machen jährlich 

Pr 90,000 Zinsen aus. 

Reg. R. BüchelMan soll es mir nicht übel nehiaen, wenn ich heute eine Bemerkung ma- 

I. che. Man bekän2: ft die heutige Sparkassa, man bekämpft den Vervvaltungs- 

rat, man bekämpft die heutige Regtenung, man bekämpft alles, was sich 

heute zur Aufgabe gestellt hatcein wenig Ordnung in die SpLrkassa 

zu bringen. Nach meiner Ansicht ist diese Kampfesweise unverant- 

d 

wortlich. Vlenn man dieses hiraneltraurige Bild betrachten, sowt. re ein 
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Zusammenwirken von jedem vernünftig denkenden Landesbürger höchst 

; 1otwendig. Das ist alles eigentlich herbeigeführt durch eine Miss- 

wirtschaft, gelinde gesagt, durch eine himmeltraurige. 'lern man die 

Darlehen betrachtet, die letztes Jahr behoben worden sind bei 

den Banken zu 7 1/2 % und 9 pund aus ausgegeben zu 6 1/2 ýo bloss 

und dann noch an Leute, ivo man zuvor weiss, dass man kein Knopf mehr 
und an solche 

b_ekommt, an landsfremde Leüte, %die das Geld verprassen und verlottern. 

Und Leute, die solche Misswirtschaft betrieben haben, trauen sich 

noch, uns zu bekämpfen.. Hier im Landtag muss einmal energisch Irotest 

erhoben werden gegen solches Gebahren. Jchr würde eine solche Be- 

schlussfassung nicht auf das Gewissen nehmen. Jeder müsste sich teil- 

haftig machen solcher Verbrechen, die begangen worden sind, wenn er 

solches schützt. Jch glaube es ist. höchste Pflicht der Abgeordneten 

hier einmal Ordnung zu machen und anders Ordnung zu machen( als 

es : 'rüber eschenen ist). i/ir haben immer von wirtschaftlichem nuf- 

sc: r; ý, fung ý; eredet, ý-, riE il lO wir der, ? Jr. ter{°z; ng entL e¬en. 
ti i .i If 

w"r.. ý". r., r .. 7- .. _____- -- __ 
If 

O. 
-, 

/I., a vI. .,,. ý.. ý..., ..,.,.. ý ýhýt, ý-. ý. ýý 
fýýr ý^-F ý`'h" 

ý ýýý-ý�7Lý vý7 

". ý lyý� 'ý+q... 
aýý 

/ I/iY7i 
/ýYý 

R. w 'K'l"git Y' 
ýýti 

'! /-fý, 

vv" 

Chef: s bann eigentlich nur von , rt: tägnis nicht von Reingewinn geredet wew 
den. 

leg. Chef: Joh möchte bitten, dass der Landtag die Jahresrechnungen pro 1927 

Ind 1928 genehmigt und dem Antrage der Regierung auf Verteilung des 

Reingewinnes zustimmt. 

Es kommt somit zur Abstimmung der Antrag: Der Landtag genehmigt 
0 

die Jahresrechnung pro 1927 und beschliesst, vom Reingewinne pro 

Fr 58,667.70 Fr 55000 dem Reservefond zuzuweisen und Fr 667.70 auf 

neue Rechnung vorzutragen. 

Ergebnis der Abstimmung; Alle Abgeordneten einstimmig. 

Es kommt zur Abstimmýmng der zweite Antrag: "Der Landtag genehmigt 

die Jahresrechnung pro 1928 und beschliesst vom Jahresergebnisse 

per Fr 93,820.76 den Betrag von Fr 25000. - dem Reservefond und 
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Pr 65,000 dem Staate zuzuweisen und die restlichen Fr 3820.76 auf neue 

Rechnung vorzutragen. 

Ergebnis der Abstimmung: 

einstimmig für den Antrag. 

Reg. Chef Dr. Hoop erklärt, dass eine Kontrolle der Bilanz durchgeführt wurde 

vom Kontrolleur der Schweizerischen Volksbank Eberli, nachdem die 

Ostschweizerische Treuhandgesellschaft nicht mehr betraut worden ist. 

Zu Punkt 7er Tagesord nung: Auslegung der Verfassungsbestimmungen bezüg- 

lich der Rechtswirkung der Auflösung des Landtages gegen''ber der 

Beschwerdeinstanz und über weitere damit zusammenhängende Verfassungs- 

fragen. 

Reg. Chef: Es sind in jüngster Zeit mehrere Beschwerden bei der Regierung gegen 

Verfügungen derselben eingereicht worden , in welchen die Gesetz- 

mässizheit der Regierung angefochten wurde. Es wurde behauptet, Regie- 

rungerat Gassn-er sei Mitglied der Verwaltungsbeschwerdeinstanz und 

könne nicht Mitglied der Regierung sein. Es wird jedermann begreifen, 

dass din solcher Zustand auf die Dauer vollstündig unhaltbar ist. Es 

ist im Lande selber hin und her darüber geredet worden. Diehnsichten 

stehen sich diametral gegenüber. Die Regierung hat sich gesagt, sie 

wolle, um diese Zweifel zu beheben, einen ausländischen Gelehrten zu 

diesem Zwecke heranzuziehen, das war der Staatsrechtslehrer Dr. tulisch 

in Jnnsbruck. Das Gutachten dieses Staatsrechtslehrers ist allen Ab- 

geordneten zugegangen, sie werden es auch gelesen haben. Joh kann mich 

darauf beschränken, nun mündlich die Arg'mentation Dr. Kulische zu wie- 

derholen, ( was dodann geschieht). Jch möchte dazu bemerken, und gegen- 

über anders lautenden Behauptungen klar und deutlich feststellen, 

dass Dr. Iulisch das gesamte material zur Verfügung gestanden ist, er 

hat auch die Zeitungen gehabt, die sich mit der Sache befassten, sämt- 

liche Gesetze, die irgendwie in Betracht kommen konnten. Ea ist der 

Regierung und speziell mir der Vorwurf gemacht worden, dase die 

Beschwerde 

1 
ý 

`i 
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I 
Huu ti Die J77'e esung rann eine Beschwerde in lnlehnung an 

4 
i" 

.. als Vorstellung behandeln und wenn sie als Vor- 

ste) lunýr üehbndelt . �jird, auch Rechtskonsulenten befragen, zu Rate 

ziehen, wenn sie das für gut findet. Ylan hat gesagt von Gutachten 

auf Staatskosten. 'denn andauernd über die Schranken berechtigter und 

angebrachter sachlicher Kritik hinausgegangen wird, würde ich 

in Zukunft die Rücksicht auf andere fallen lassen. Jch könnte 

der Landtage vielleicht manches über Rechtsguta hhten und bezüglich 

Kosten und anderes mehr erzählen. -Es wurde auch bemängelt, dass wir 

einen Ausländer befragt hüben.. Vas hätte die Uffentliche Meinung 

. gesagt, wenn das Gutachten von Dr. Bec'_ý, Dr.: ar. ýer oderDr. Ritter ge- 

nacht worden wäre.. Vir hätten uns unbedingt läcl-. erlich gemacht. 

Jo Uebrigen kennt man ja ihre Meinung. Tran hat öuch gesa.. t, das Gut- 

achten sei aus Gefalli`?. eit gemacht worden. Pro{essor kuliscY 'sei 

der ý'ehrer von Dr. i-! arxer gew'e`sen. Das ist schon bald eine Beleidigug 

Dr. Kulischs eines Mannes von. grosser internat. onaler Bedeutung, 

dass er einem ehemaligen Schüler zuliebe Gese; z und Recht ver- 

drehen würde. Jm übrigen steht das Gutachten D'. T: ulisclis nicht 

vereinzelt da. Es ist mit Juristen geredet worden; und sie haben sib 

vollständig auf den Standpunkt des Rechtsgutac; tens von Dr. Kulisch 

gestelltJch habepersönlich Gelegenheit gehabt,:. it hochbedeutenden 

in höchsten Stellen stehenden Juristen zu reden, sie haben gesagt, 

sie unterstreichen Wort für Wort das Gutachten von Dr. TKrulisch. 

Aber ich wall vielleicht auf die einzelnen iestimmungen eingehen 

und sie in pöglichst populärer Form aufzustellen suchen. - 

Es erfolgt sonach eine eingehende Erläuterun¬ deEGutachtens von 

Dr. -E. ulisch u. s. w. 

Vizepräs. Ospelt: will sich jemand aussern zum Gutacv. ten. 

Meine Auffassung at schon, ich wenigstens habe geraint, als wir ge- 

w. hlt worden sind im Jahre 1928, wir seien gewählt werden ý; Lf 1 l/2 

Jahre.. Jch bin schon der Auffassung, man sollte die Výri'assung so 

ausleren. Jch bin ja natürlich kein Jurist. Wie es ein ;: ie vers+ `, 

ý. }f7± 
. 'ý? 1.; 1 17y. +11'_x'1 112 
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achten Dr. IK. 'ulischs angreifen. Joh möchte aber von anderen Herren 

Abgeordneten hörer;, was sie r ojnen. 

Abg. Gassner: J ch ra. öchte da als Laie meinen Standpunkt bekanntgeben. Jn der Finanz- 

'-rommission haben wir keine Stellung bezogen. Jm letzten Jahre haben 

wir die Anschauung gehabt, die Beschwerdeinstanz sei nicht wählbar, 

darum haben wir nicht ge iählt. Dass diese Sache zu Komplikationen 

führen musste, ist ganz klar. 4ir haben einen Streit um eire Ge- 

setzesauslegung. Wenn wir einig wären, könnten Regierun und Landtag 

zusammen den Streitfall aus der +'elt sch&ffen. '. Teil wIr das nicht sirr) 

erkenne ich einfach den Staatsgerichtshof als einzig I. orapet,.; nte 

r hörde in dev , uune.. n. Dieser soll entsciLeiden. Jm anderen iý'L: 11e 

werdet) wir lange hin und ner reden und nichts Positives erreciehn. 

hbg.. zwz; nn: iJie nugeordneten der volkspartei haben das Gutachten von iroiessor 

-, 
lisch geprüft und sind zu folgender jiuffkÄsbung gekoumen, diu ich. 

sofort verlesen wo: ide: 

as wii"d behauptet, der im letzten Sommer gewählte Landtag sei 

auf vier Jahre gewählt und zwar deshalb, weil der frühere Landtag 

vom Landesfürsten aufgelöst worden sei und nicht vom Volke. 

Wie liegt die Sache nun eigentlich? 

Die Verfassung sagt im Artikel 47: " Die Mandatsdauer zum Land- 

tage beträgt vier Jahre. " Der irtikel 4ti gibt jedoch sowohl dem 

Landesfürsten als auch der Volke das Recht, unabhängig voneinander 

den Landtag aufzulösen. Das Auflösungsrecht des Landesfürsten ist 

etwas erschwert gegenüber dem des Folkes, indem die Verfassung bestimmt, 

dass der Fürst zu einem-: solchen schritte erhebliche Gründe haben 

muss, welche der Versammlung des Landtages mitgeteilt werden aussen, 

wehrend das Volk einfach über begründetes schriftliches Verlangen 

von 600 Stimmberechtigten über die Auflösung in einer Abstimmung 

entscheidet. /enn der Landtag vor Ablauf seiner Mandat, dauer, sei es 

durch den ''(? rsten,: ei es durch das Volk, aufgelöst wird, et sind nach 

der Verfassung innert sechs Wochen Neuwahlen an^uordnen. Die Verfassung f 
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Oez i. pTtCFjf `i(l) 
ieboc1 nirAenbs bariiber 7u5, °ob ein `oldler 
Veugewählter . 

£anbtag nur für ben Reit ber 
angefangenen 2egirlaturpertobe (6eie4geý: 

ge, bungsperiobe) Ober aber auf vier are 
mätjtt fei. 2tu5 bem 23erf aiiungsgeie f ether 

?; 
, 

tönnen mir a1 jo über bieje '7ýrage feine 'uus= 
tunt erbalten. Taber müj jett mir uns um je= 
ben, ob nidjt ein anberes 6e je4 eine einjdjlä= 
gige 23e jtimmung entljält. Cý-'g gibt eine. Sie 
ijt entljalten im (9e jet3 über bie politi jdjen 
eolfsrecl; te 9Trt. 41,21b f. 5. Zort I1ei j; t eg, 
wenn bie eolfgabjtimung mit abjolutem 
9J2ehr_ für bie 9Tuf löjung bes £anbtageg fig) 
entjdjeibet, _-MW" �jo erflärt bie 91egierung 

ben £? anbtag für aufgelöft unb orbnet fofort 
nn sinne ber ! 23erfaffunq 91euwatlen für 
ben 91 e ft ber 2lmtsbauer an. " Daraus gebt 
3weierlei mit alter Starbeit hervor: erjtens, 
bah bei einer £? anbtagsaufliifunq bie barauf= 
f olgenben 9teuwablen jiclj nur auf ben Sie ft 
bei angefangenen vierjährigen £'egislatur: 
periobe be3ieben unb 3weitens, bah bies bei 
Sinn bei 23erfajjunq fei. Wenn bieg aber 

'ber Sinn bei 93erfaffung ift, bag bie 9'teu= 
mahlen nadj einer nor1ergegangnen 2luf= 
Iöjung bes tanbtages nur für ben 99eft ber 
angefangenen 2lmtebauer beredjnet jinb, jo 
gilt bies jelbjtverjtänblidj in allen ästen, 
alfo nicht blob, wenn bas Volt bie 2anb; 
tagsauf Iöjung herbeigeführt bat, f onbern 
auch wenn bei g-ürft ihn aufgelöft bat. 
So mit[ es bas Giefeb unb jo jagt es bas 
6efeb unb jebe anbere 2tuffaffung miber; 
f pridjt bem 6ef ehe. (Es unterliegt al fo 
abfolut feinem 3weifel, bab ber neue 
2anbtag nur bis enbe 1929 gewählt ift. 

2. Tie 23erwaltungsbefetwerbeinftatt;. Zer 
Gutachter bei Regierung fpricht jicb tur3 unb 
bünbig unb ohne jtidjbaltige le. qrünbung 
babin aus, bag bie im Iei; ten Sommer im 
3ujammenbanq mit bei Reumabl bes 9-anb= 
tages gleid)f atls neubejtellte 2: 3ermaltungs 
befdjwerbeinltan3 verfafjungs: unb gejebmäf. 
fig be fteiit fei, inbem eben mit bei s1u f Iöjung 
bes alten 2anbtages auch bie 2lnitsbauer ber 
früheren eefdjwerbeinftan3 vernichtet mor= 
ben fei. 

Zer err s. tof eff or tam 3u bleiern fat= 
jchen Schluf je, weil ihm offenbar nur bie 
23erfaffung, nidjt aber bit anbeten (6efe4e 
weld)e gerabe über bieten $unft fett wid: 
tige 3eftiminungen aufftelleit, notgelegt wut: 
ben. Tag ift um jo auffälliger, als bie Zier= 
jaffung jelber im 21rt. 98 ausbrüctlich auf 
ein bejonberes (5efe4 binweijt, welches nä= 
bete 23eftimmungen über biefen Gerichts, 
tof enthalten Toll. ices liefet ift bas Qan= 
besnerwaltungspjlegegejeb (abgetür3t 2. Z3. 
6. be3eidjne`f) vom 21.2tpril 1922, abge= 
brucft im 2anbesgefe4blatt Str. 24., 3abr= 
gang 1922. 

Tie 23erfaffunq jagt im 21rt. 97. bag bie 
2lmtsbauer ber 23ermaltungsbejdjwerbein: 
ftan3 mit ber bes 2anbtages 3ujammenfatte 
unb im 21rt. 47 beigt es, bag bie 971anbats, 
bauer bes Vanbtages vier 3abre betrage. 
Tie 93erfajfung weift atjo im 21rt. 97 offen= 
bar auf ben 2trt. 47. Sie fptidjt es atjo nicht 
birett Tonbern inbitett aus, bag bie 21mts= 
bauer ber 23e f chwerbeinjtan3 vier 3abre be; 
trage. Star nub un3weibeutiq ift bas jebodj 
ausgef prochen im 2ttt. 18 bes Tcjon erwähn, 
ten Z3ermaltungspflegegejebes. dort teigt 
es wörtlich: �3eber wab[fäbige 2,3ürger, fo= 
ferne nicht fdjon 971itg[ieb ber Regierung über 
einer Gerichtsbebörbe ift, ift pflidjtig, eine 
nach ben näheren 23e ftimmungen ber Zier= 
faffung auf ihn falienbe 9Babt als 912igtieb 
bei 93efcfwerbeinftan3 für eine 2lmtsbauer 
von vier 3abren an3unehmen. " " Tag ift 
jetbjtverjtänblicb eine 23ejtimmung, woburcb 
bei 21rt 97 ber eerf a jfung erläutert wirb, 
barüber tönnte gar fein 3meifel auftommen, 
jetbjt wenn ber ausbrücftidje 5inmeis auf 
bie 23erfajjung nicht barin enthalten wäre. 
Wenn aljo nach bem Wortlaute ber Verf ai, 
jung noch eventuell ein 3weifel entfteben 
fönnte über bie 2lmtsbauer bei ! Befcjmerbe= 

ýtnft�n, 3�fo i`t bidet 3meifel noil`tänbiq be= 
obett urdl ben uorljin 3itierten 2irt. 1.8 

ý. X3.6. 
2114 anbere (5efichtspuntte mürben übri: 

gens, felbft ohne ben 2trt. 18 lwin. qenb 3u 
bem Gdjlu ffe füb ren, baf; bie 23efdimerbein= 
itaii, 3 jeweils auf vier Zabre gewählt wirb, 
unb bag ihre 2lmtsbauer unberührt bleibt 
von einer ober mehreren 2tuflöfungen bes 
£anbtages innerhalb einer 2egislatur= 
periobe. Wir Weifen nur auf ben 2lmftanb 
bin, baf; bie' Z3ermaltungsbeicbwerbeinftan3 
ein 6eridjtsbof ift, ein Sollegialgeridjt. 211- 
Ie untere Rollegialgeridjte mit 2tusnabme 
bes GtaatsgericItsbofes werben auf vier 

labre gewählt be3tu. beftellt, ber Gtaatsge: 
ricbtsbof auf fünf labre. (9s mürbe alfo gar 
fein vernünftiger Grunb bafür betteben, bie 
`l3ermaltungsbefdjwerbeinftan3 auf weniger 
als vier 3abre 3u be ftellen, ja noch mebr, 
biefen (ierid)tsbof bem Bedjfel ber polt, 
tifdjen 2agesftrömungen aus3ufeben, inbem 
man fein Gcbictfal mit bem bes 1'anbtages 
verbinbet. die folge wäre, baf; bie 23e: 
fa)werbeinitan3 3ebnmal neu befteüt werben 
mühte, wenn in einer £egistaturperiobe 
3ebnmal ber 2anbtag aufgelöft mürbe, was 
ohne weiteres möglich ijt. Das märe fur bie 
Znititution eines (5erid)tes ein berart un: 
würibiger 3uitanb, bah man bem 6O, 149,15 
ber vernünf tigerweite nicht 3umuten tann, 
er babe bieg beabiid)tiqt. 

3.2Irt. 112 ber Z3erf af fung. Mer (5utadj= 
ter ber 9iegierung eint von ber 91id)tigteit 
feiner 21uf f affung be3üglidj ber Rlmtsbauer 
bes gegenwärtigen 2anbtages unb ber ge: 
fei3niäfjigen ßefteltung ber 13erwaltungsbe= 
icbwerbeinitan3 f eeber nicht gan3 über; 
3eugt 3u fein, benn er f ucbt am Cdjluf fe fei=nes 

Gutadjtens in f ebr umf angreidjen, aber 
wenig über3eugenben 21us f ührungen bar3u: 
tun, bah bie 9iegierung (vielleid)t rid)tiger 
bie 23ürgerpartei! ) im 2trt. 112 ber Z3erfaf.: 
jung ein Mittel in ber -janb babe, eine �rid): 
tige" 2tuslegung ber Z3erf af f unq jeber3eit 
berbei3uf übren. Zer 21rt. 112 jagt nämlich: 

�Lbenn über bie 2luslegung einjelner 23e: 
ftimmungen 3weifel entheben unb nicht 
burd) 2tebereintunf t imiid)en ber 9icgierung 
unb bem Q? attbtage befeitigt werben tön: 
nett, fo bat hierüber ber Gtaatsgeridjtsbof 
3u entfdjeiben. " Zer (5utacbter ift nämlich 
ber Meinung, bah es fidj bei ber erwähnten 
11 ebereintunf t 3wiidjen ber 9iegierung 
unb £? anbtag auf Geiten bes £'anbtages um 
einen einfadjen 9)1ebrbeitsbefchlug bauble. 
iNW` Ma iit er aber im Irrtum! Ter 21rt. 
112 ber 23erfaffung tann nur verfftanben 
werben im fjinblicte auf ben uorhergenben: 
ben 21rt. 111. . 

3n 2lrt. 111 ift von (i tI ii u: 
terungen ber 23erf of f unq bie Siebe unb 
es wirb bort be jtimmt, bah iolcbe ertäute: 
rungen auf reiten bes 2anbtages Stimmen;; 
einbeUigteit feiner anwefenben 1Ritglieber 
ober Dreiviertetmajorität in 3wei auf ein= 
anberfolgenben Gihungen erforben. Crläu, 
terungen ift gleiibbebeutenb mit (Ertlarun: 
gen. (rtlärungen jinb notwenbiq, wenn et= 
was untlar ober 3weifellaft ift. (. ine 3wei: 
f elha f te Verf aff ungsbe f timmunq tann burdj 
uebereintunft 3wifcben '. Regierunq u. 2anb: 
tage ertlärt, erläutert werben. Zurct eine 
fold)e ettäuterung werben entitanbene 3wei, 
fel befeitigt. 21ber bie uebereintunft 3wi. 
f d)en Regierung unb & anbtag er f orbert auf 
Geite bes £, anbtages eben einen einitimmi= 
gen 23efdjlug Ober aber in 3wei aufeintntber- 
tolgenben Gibungen eine Gtimmenmebrbeit 
von breiviertel ber anwefenben £ anbtags, 
mitglieber. Zar, lieft jeber aus ber 23erf af= 
jung heraus, ber unvoreingenommen an fie 
herantritt. (Eine eiuslegung bes 2Irt. 112 
im Sinnt bes eingeholten (5utacbtens ii1 
irrig. llnb wenn `. Regierung unb 2anbtags- 
mehrheit nur fo einfad) eine �Heberein= tunt t" treffen wollten, biete 13erfaiiungsbe: 
jtimmunq fei fo, jene jo aus; ulegen, fo wäz 
re bas jil$> ber lobesitof3 für bie 9iechts, 
jidterbeit in Qiecbtenftein! Denn bas Gut- 
-1i(f)tell iclber inc1t, brti, rirre ib1rtic 2tti IcRiýn 
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nur `o lange Falte, bis eine anbete Wiebrý 
tjeit in ben Qanbtag einliebe, bie mieber 
eine anbete 2luelegung bringe. 

, ta itunen: 
Mir ridjten folgenbe 3nterpe«ation 

an bie 9iegierung: 
1. Warum hat bit 9legicruttq bei Linho= 

Tung bee gegenftättblid en 9edjtsgutad': 
tene ben Gtaategeridjtstjof ignoriert, ber 
bodj non Gefetieswegen Sur 9. Ibgabe non 
(fiutad)ten über ragen bes Staate, unb 
eerwaltungeredjtes berufen ift? 

2. Aüarum F; at bie 9tegieruttq in ein iewe: 
benbee geridjtlidjes ! 2gerf aI ren eingegrif 
fen, inbem fie eine bei ihr eingereidjte 
. 3efdjwerbe nit an bit 3uftänbi. qe Stet, 
le weiterleitete, Tonbern burdj donate 
; urüdljielt unb an fdjeinenb jur egut, 
adjtunq ins. luslaltb fdjidte? 'ie 3n: 
terpeltanten erbliden barin einen (Ein, 
griff in ben ý3erfaffungsgrunbfah ber 
unabhängigteit ber (fieridtte. 

3. Warum hat bit Regierung bei ehanb- 
lung ber norliegenben fo wid)tigen bra: 
qe nur wenige Tage Seit gelaf fen Sum 
Ctubium, unb warum ift nur bides Gut- 
adjten eingeholt worben, bas bei feiner 
fdjwadjen 3egrünbunq abfolut feine 
Grunblage für eilte 23eratunq bee 2anb- 
tapes fein Tann? 
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Reg. Chef: Auf die einzelnen Punkte der Jnterpellaticn habe ich vorweg 

geantwortet Jch nehme an, dass die Jnterpellation der Regierung 

zugestellt wird. Wir werden eine erschöpfende Auskunftüber die 

gestellten Fragen geben. 

Abg. Risch : Joh muss sagen, dass mich einerseits gefreut hat, dass der Vor- 

sitzende und Gassner das Gutachten von Culisch nicht anzwei- 

fein möchten. Jrn Uebrigen möchte ich sagen, dass dann das Volk 

i ja jederzeit Gelegenheit hat, durch eine Jnitiative den Land- 

tag aufzulösen. Das kann im nächsten sinter dann gescen, ruhig. 

'heil ein Staatsgerichtshof genannt worden ist, würde mich eigent- 

lich interessieren, Wer diesem Staatsgerichtshof angehört, wenn 

ich bitten dürfte. 

Vizepr s. Ospelt: Joh möchte dem abgeordneten Risch antworten, dass ich nicht ge- 

sagt habe, dass ich das nicht antaste, ich kann es lediglich nicht 

antasten, weil ich kein Jurist bin. Nach meiner Laienauffassung 

ist das nicht recht. Meine L-ienauffassung ist die, dass diese 

Strittigkeit der Staatsgerichtshof entscheidet. Art. 112 der 

Verfassung sagt, wenn Zweifel seien in Auslegung der Verfassung, 

so werden diese vom Staatsgerichtshof entschieden. 
.ý 

Abg. Peter BUchel: Der Vorsitzende Ospelt hat ausgeführt, dass das seine Duff ass ragt 

sei, dass die Verwaltungsbeschwerdeinstanz zu Recht bestehe. Das 

ist seine Auffassung. Jch hebe eine andere Auffassung. Jch 

schliesse mich voll und ganz der Auffassung Dr. Culischs an. 

Jch möchte keine langen Ausführungen. Abg. Amann hat dann ein 

anderes Gutachten verlesen. Jch kann mir da nichts anderes vor- 

stellen, als dass dieses Gutachten von einem anderen Juristen 

also nicht das Produkt Amanns ist. Dieses Gutachten ist irrefüh- 

rend und verworren. Jch gebe auf dasselbe weiter nichts. Amann 

selbst sagt, das Z. itachten Dr. hulischs sei kurz und bündig-Jedes 

', Port ist belegt. Wir konnten uns nicht anders behelfen. Professor 

Kulisch ist eine Autoritit. Er hat an unseren Sachen wenig Jn- 

teresse, konnte also ganz objektiv urteilen und hat auch so ge- 
scheinbare 

urteilt. Als das/Hindernis auftauchte, Gassner könne nicht Re- 

gierungsrat sein, habe ich mich mit mehreren Juristen in Ver- 

bindung gesetzt. 
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Jeder sagte Ganz unabhängig vom anderen, das gleiche, was Professor 

I; ulisch sagt. 

Wir müssen uns schliesslich an einem Gutachten halten. Streitigkeiten 
r 

aus einer Verfassungsauslegung können zwischen Regierung und Land- 

tag geregelt werden. Wenn die Mehrheit nicht nur Regelung gelangt, kabt 

es einfach vor den Staatsgerichtshof. Die Beschwerde können wir 

schon an einen Staatsgerichtshof leiten. 

Vizepräs. Ospelt: Meine Meinung ist halt auch noch die, wenn man bloss auf Gutachten 

abstellt, wird es nicht schwer sein, auch ein gegenteiliges Gutachten 

vorzulegen. Darum passt mir die Geschichte nicht rec'. t. 

Abg. Batliner: Jch bin der einzige unter den Abgeordneten, die im letzten Sommer 

in ', 'lien waren bei Seiner Durchlaucht. Jch kann Euch versichern, da ist 
eines 

alles wohl erwogen worden, unter Beizug %üchtigaa Juristen, welcher un- 

sere Verhältnisse gut kennt. Es waren auch eine ganze Reihe von Prin- 

zen anwesend. Der Schritt ist gewiss schwer vorgekommen. Es ist nichts 

anderes übrig geblieben. Nach der Verfassung hat der Fürst das Recht, 

den Landtag aufzulösen Jetzt würde ich meinen, würde man dem Fürsten 

noch das letzte Recht beschneiden. Hat er nur das Recht, uns Millionen 

zu geben. Jch finde es Unrecht, hier Opposition zu machen. Das ist 

der . Dille vom Fürsten gewesen und ist der ', 7ille vom heure regierende 

Fürsten. 

Abg. Ospelt: Es dreht sich nicht darum, den Fürsten in seinen Rechten zu beschnei- 

den, sondern daraum ob die Mandatsdauer nur eine restliche ist, oder 

ob sie 4 Jahre betrage. Da sind wir nicht der gleichen irleinung. Das 

Recht selber bestreiten wir nicht. 

Abg. Batiiner: Es steht in der Verfassung, wenn der Fürst den Landtag auflöst, 

dauert es 4 Jahre. 'ýJenn das Volk den Landtag auflöst, gilts nur für 

die restliche Liandatszeit. 

Abg. Gassner: Jch war bei der Beratung über die Verfassung auch dabei. Damals war 

Grundprinzip: Gleiche Rechte für alle. ', 7enn die Mand*tadauer beim 

Fürsten 4 Jahre, beim Volke aber nicht 4 Jahre betragen soll, dann 

wäre Verschiedenes möglich durch eine Landtagsmehrheit. Es könnte da 
" 

unangenehme Politik getrieben werden. das däs Gutachten anbetrifft, 

so habe ich bereits in der Finanzkommission mich ge iussert, ich wäre 

in der hý.. ge solche von prominenten Persönlichkeiten beizubringen, 
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die unsere Anschauung bez. i. Auslegung vollständig decken, so gut wie 

das andere Gutachten werden wir nie einig. Jch finde als einzige 

Jnstanz den Staatsgerichtshof hier im Lande für kpmpetent in der Sa- 

che, nicht im Auslande soll entschieden werden. 

Chef: Art112 sa, t; enn über die Auslegung einzelner Bestimmungen der Ver- 

fassung sung Zweif el, die nicht durch Uebereinkunft ziws chen dier Regierung 

und dem Landtage beseitigt werden können, so hat hierüber der 

Staatsgerichtshof zu entscheiden. "Mir scheint, diese Passung ist so 

klar, dass kein Mensch sie missverstehen kann. Erst wenn eine Eini- 

gung nicht zustandekommt, hat der Staatsgerichtshof einzuschreiten. 

Jch möchte weiter bemerken, dass Seine Durchlaucht der regierende 

Fürst das Gutachten kennen und sich habe, Geraten lassen von Juristen, 

die von Ansehen sind. Daraufhin ging mir von der Kabinettskanzlei 

Schreiben zu; 

r 

{ 

a"" ý ;: ̂y £11t;, ti ý, . -tee 1W14L1` 
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Reg. Chef: Dem Staatsgerichtshofe gehlren derzeit an: Präsident Dr. Emil 

Beck Gesandter, Dr. Guntli, Gustav Ospelt, Schlossermeister Vaduz, Pelix 

Büchel Gamprin, Schächle Eschen. 

Abg. Ospelt: Jch höre eben, dass ich im Staatsgerichtshof bin, w enn ich das gewusst 

hätte, hätte ich nichts vom Staatsgerichtshof gesagt. 

Abg. Batliner: Jch möchte die Regierung ersuchen, einen bezüglichen Antrag zu 

formulieren, dass man zur Abstimmung kommt, die Zeit geht zu Ende. 

Abg. Risch: iian hat gesagt: Gleiche Rechte dem Fürstengleiche dem Volke. Noch nie 

ist der Fürst so in Anspruch genommen worden, wie in der letzten Zeit. 

Jch bin Uberzeugt, diese Schweierigkeiten, die heute über diesen Punkt 

auftaucrten, Ii. mmmen aus dem gleichen Herd, wie die Schwierig'Lsiten 

aus dem Sparkassagesetze. 

Abg. Ospelt: ', 'ienn man mich ausscheidet, aus dem Staatsgerichtshof, ist es mir voll- 

kommen recht. Sogar wenn man mich aus dem Landtag hinaustut, Iin ich ein- 

verstanden. 

Reg. Chef formuliert sodann den Antrag zur Abstimmung der lautet: 

Der Landtag nach Kenntnisnahme eines Rechtsgutachtens und nach 
n 

Ergänz-ng der Diskussion entscheidet in Anwendung von Art. l12 der Ver- 

fassung: 

1. ) Art. 48 Abs. l der Verfassung wird dahin ausgelegt, dass im Falle 

der Auflösung des Landtages durch den Fürsten eine 4-jährige Mandats- 

dauer des aus den Neuwahlen hervorgegangenen Landtages beginnt, 

2. ) die Bestimmungen des Artikels 97 der Verfassung bezüglich der Amts- 

dauer der Veryaltungsbeschwerdeinstanz werden dahin ausgelegt, dass 

die Amtsdauer der V erwaltungsbeschw erdeinstanz nicht nur dahin- 

fällt, wenn die normale 4jährige Amtsdauer des Landtages abläuft, 

sondern auch wenn der Landtag während der normalen Mandatsperiode 

durch den Fürsten oder auf Grund Volksabstimmung aufgelöst wird. 

Vizepräsident:, `Rinschen die Herren dass man über den Antrag abstimmt: 

, latliner: Ja. 

rgebnis der Abstimmung: 

10 Stimmen dafür . 4" 
4f 

Al. '--- 1# 171 - .. i-t- 
" rw1*ftZ4 . n"% lirn-r C+.. 4-A,. "At-, "44-3 

e-
ar

ch
iv.

li



vs" 

L 
I 
NA 

Abg, Güssner: bitte üeýenprobe zu machen-. 

Ergebnis der Abstimmung: 

4 Stimmen dagegen, c 

Reg. Chef: Es sollte noch eine Neuwahl für den ausgetretenen schweizeri- 

schen Nationalrat Dr. Guntli vorgenoEimene werden. Sind da 

£ Anträge auf Verschiebung da. 

Vizepräs. Cs-,. elt: lürde das noch verschieben, steht nicht auf den Traktanden. 

Reg. Rat Büchel: Es wirdimmer betont, dass man Eingaben nicht weitergebe an 

den Staatsgerichtshof., I'enn der Landtag nicht in kurzer Zeit 

zusammenkommt, muss eine Wahl heute vorgenommen werden. 

Vizepräsident: Seid ihr dafür, dass das noch gemacht wird. 

Ergebnis 5 sind dagegen. 

Wenn andere Abgeordnete dagegen sind, werden wir die Wahl nicht 

erzwingen, werden diese 'Wahl hinausschieben. 

Abg. Amann ---- Nachdem ich Jnitiant in der Schächtfrage bin, möchte ich 

noch erklären, dass man anscheinend die Volksabstimmung hinaus- 

schiebt, damit die Arbeiter und Alpknechte in der Ausübung der 

Abstimmung verhindert werden. 

Reg. Chef: `dir haben uns eben überlegt, wie wir die Abstimmung in'der 

nächsten Zeit halten sollen. 'dir haben ja noch die -bstimmung 

über das Alkoholgesetz. Diese Sache ist seit 1 1/2 Jahren auf 

dem haben es am Platze gehalten, diese zuerst zu hal- 

ten haben darüber schon geredet und die technischen Mög- 

lichkeiten erwogen ob beide Abstimmungen miteinander verbunden 

werden soll. Wenn es möglich ist, sollen sie verbunden werden, 

sonst haben wir die Absicht gehabt, am ersten freien Tage. 

izepräs. Ospelt: Jch bin der M einung, man sollte beide nebeneinander haben, sonst 

aber am ersten freien Tage nachher. 

Chef: Die technischen Bedenken werden geprüft. 

Vizepräsident: Soerkläre ich die heutige Sitzung für geschlossen. 

Schluss 3/4 7 Lhr. 

Gefertiget: 

I. 

1 

.. 
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